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Mit dem für die SPD verheerenden 
Ergebnis der Bundestagswahl 2009
war klar, dass es einer grundlegenden
Neubestimmung sozialdemokratischer
Politik bedarf. Beim Bundesparteitag
2010 wurden jedoch wesentliche Ent-
scheidungen vertagt.

Bei der Bundestagswahl 2009 erzielte die
SPD nach elf Jahren Re gie rungs ver ant -
wor tung im Bund mit 23 Prozent ein his -
torisch einmalig schlechtes Wahlergebnis.
Die Ursachen dafür waren vielschichtig.
Nach elf Jahren in der Bundesregierung
mit zahlreichen autoritär vermittelten Ent-
scheidungen hatte die Partei die Fähigkeit
und die Motivation zu engagierten inner-
parteilichen Debatten verloren. Die fort -
lau fende aggressive Abgrenzung von der
Links partei nahm der SPD jegliche rech-
nerische Machtoption. Gebrochene Wahl-
versprechen und eine Politik, die sich oft
ge gen sozialdemokratische Stammmilieus
wen dete führten zu einem Glaubwürdig-
keitsverlust in bisher unbekanntem Aus-
maß. Der SPD drohte ihre Kernkompe-
tenz „soziale Gerechtigkeit“ abhanden zu
kommen. 

Entsprechend mussten nach den Re -
gie rungsjahren nun Konsequenzen auf meh -
reren Ebenen gezogen werden. Wir Jusos

forderten unmittelbar nach dem Wahl er -
geb nis eine inhaltliche, strategische, per -
so nelle und organisatorische Erneuerung
der Par tei ein. Wir sind nach wie vor da von
überzeugt, dass die SPD ohne einen ra di -
ka len Erneuerungsprozess in ihrer Exis tenz
gefährdet ist. 

Seit der letzten Bundestagswahl ist ei-
niges geschehen. Mit dem Wechsel der Par -
tei führung wurden erste Schritte zur per -
sonellen Erneuerung der Partei gegangen.
Die Verfechter des Agenda-Kurses ver lo -
ren mit Peer Steinbrück oder Franz Mün -
tefering etwas an Einfluss – allerdings kann
Frank Walter Steinmeier im Bundestag als
Fraktionsvorsitzende noch immer über das
Erbe Schröders wachen. Erste inhaltliche
Korrekturen wurden bei Af gha nis tan und
in der Arbeitsmarktpolitik vorgenommen.
Das Verhältnis zu den Ge  werkschaften
wur de merklich verbessert. Neue Beteili-
gungsformen wie die Af gha nistan-Kon fe -
renz, Zukunftswerkstätten oder Online-
De batten wurden aus probiert, diese führ ten
aber nicht zu einer wirklichen Verbesse-
rung der Beteiligungsmöglichkeiten der
Mit glieder. Und ein Jahr nach der Bundes-
tagwahl, beim als „Arbeitsparteitag“ ange-
kündigten außerordentlichen Bundespar-
teitag 2010 musste man auch feststellen:
Wesentliche Entscheidungen wurden bis-

INTRO: DIE INHALTLICHE
ERNEUERUNG STEHT
NOCH AUS
Von Simone Burger und Ralf Höschele, stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende
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her vertagt, an den meisten Stellen stockt
die Erneuerung, der SPD.

Zur organisatorischen Erneuerung
konn te man bisher vor allem Überlegungen
zur Urwahl oder zur Öffnung für Nicht -
mitglieder lesen. Konkrete Vorschläge, wie
die Partei wieder debatten- und kampa-
gnenfähig werden soll fehlen jedoch noch
und sollen nun bis zum Bundesparteitag
im November 2011 erarbeitet werden. Eine
strategische Erneuerung der Partei findet –
wenn überhaupt – nur in den Ländern
statt. Auf Bundesebene ist das Verhältnis
zur Linkspartei noch immer ungeklärt. 

Die wichtigsten inhaltlichen Fragen
wur den in Kommissionen und Arbeitskrei-
se vertagt. Neben der Arbeitsmarktpolitik
sind vor allem die Renten- und die Steuer-
politik die Politikfelder, in denen die SPD
während ihrer Regierungsjahre am meisten
an Vertrauen einbüßte. In beiden Fällen
wur den die Entscheidungen vertragt. Des-
halb widmen wir den Schwerpunkt dieser
Ausgabe der Argumente der Rentenpolitik
und der Steuerpolitik.

Bei der Rente gelang es der Parteifüh-
rung bereits vor dem Bundesparteitag 2010
einen typischen sozialdemokratischen Kom -
promiss zu erzielen: Die Festlegung zur
Ren te mit 67 kann sowohl von Befürwor-
tern als auch Gegnern der Rente mit 67 in
ihrem Sinn interpretiert werden. Mit der
Einrichtung einer Kommission gelang es,
eine Diskussion über weitere rentenpoliti-
sche Positionen auf dem Parteitag zu ver-
hindern. Der bestehende Kompromiss trägt
allerdings langfristig nicht, wir brauchen
eine ernsthafte und nachhaltige Positionie-
rung in der Rentenpolitik.

Zur Steuerpolitik wurde schon beim
Bundesparteitag 2009 in Dresden von Sig-
mar Gabriel eine Arbeitsgruppe angekün-
digt. Diese Arbeitsgruppe nahm zu Beginn

des Jahres ihre Arbeit auf und konnte sich
bereits auf einige fortschrittliche Positionen
für ein neues sozialdemokratisches Steuer -
konzept verständigen. Doch auf dem Bun-
desparteitag 2010 in Berlin spielten die
Über legungen der Arbeitsgruppe kaum eine
Rolle. Stattdessen setzte der Parteivorstand
in seinem Antrag zur Wirtschaftspolitik
einige Punkte, die vor allem von mangeln-
der steuerpolitischer Kompetenz zeug ten.
Die Vertagung der meisten wesentlichen
Entscheidungen in diesen beiden Politik-
feldern bietet zwar den Parteigliederungen
und uns Jusos noch weitere Möglichkeiten,
stärker Einfluss auf die Debatten zu neh-
men. Klar muss aber auch sein: Beim or-
dentlichen Bundesparteitag im November
2011 müssen Entscheidungen für eine ge-
rechtere Renten- und Steuerpolitik getrof-
fen werden. Ohne eine inhaltliche Klärung
zentraler sozialdemokratischer Positionen
kann die SPD längerfristig Vertrauen ge-
winnen. Die inhaltliche Erneuerung der
SPD muss jetzt an Fahrt gewinnen.

Um eine innerparteiliche Renaissance
der dramatisch gescheiterten Agenda-2010-
Politik zu verhindern, müssen wir Jusos bis
dahin auf allen Ebenen die Debatte um
eine zukünftige sozialdemokratische Po li tik
bei der Rente und bei Steuern einfordern
und uns massiv in diese Debatten einbrin-
gen. Die Beiträge in diesem Argumente-
Heft können dazu eine Grundlage bieten.

Zu den einzelnen Beiträgen

Die Rentenpolitik war spätestens seit der
Regierungsübernahme durch die SPD im
Jahre 1998 vor allem vom Ziel der Bei-
tragsstabilität geprägt. Die Autoren Klaus-
Heinrich Dedring, Jörg Deml, Diether
Dö ring, Johannes Steffen und Rudolf
Zwie ner argumentieren in ihrer für die
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Friedrich-Ebert-Stiftung erstellte Studie,
warum eine Rückkehr zu den Zielen Le-
bensstandardsicherung und Armutsfestig-
keit sinnvoll und dringend notwendig ist.

Christian Berg, Bundesjugendsekretär
der IG BAU, macht deutlich dass die Rente
mit 67 keine Gerechtigkeit zwischen den
Generationen schafft. Er zeigt auch auf
was die aktuelle Praxis bei den Erwerbs-
minderungsrenten für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern konkret bedeutet. 

Fabian Lindner arbeitet beim IMK der
Hans-Böckler-Stiftung. In seinem Artikel
geht er auf den Paradigmenwechsel in der
Rentenversicherung von der Umlagefinan-
zierung zur Kapitaldeckung ein und weist
nach, dass eine Kapitaldeckung nicht geeig-
net ist, die negativen Folgen von Kürzungen
in der gesetzlichen – umlagefinanzierten –
Rentenversicherung auszugleichen.

Julian Nida-Rümelins Beitrag widmet
sich grundsätzlicher den Finanzierungs-
grundlagen des Staates. Dabei geht er un-
ter anderem sowohl auf den fortlaufenden
Trend der Entstaatlichung als auch die
Rolle des Staates aus sozialdemokratischer
Sicht ein.

Die Steuersenkungen vor allem der rot-
grünen Steuerpolitik hat dazu geführt, dass
der Staat massiv an Handlungsfähigkeit
ein gebüßt hat – eine Politik, die derzeit von
Schwarz-Gelb fortgesetzt wird. Achim
Truger zeigt in seinem Beitrag die Auswir-
kungen auf die staatliche Handlungsfähig-
keit sowie dieser verfehlten Steuerpolitik
sowie ihre Verteilungswirkung nach.

Möglichen Zielen einer zukünftigen so -
zialdemokratischen Steuerpolitik widmen
sich sowohl der SPD-Landesvorsitzende
von Schleswig-Holstein Ralf Stegner als
auch der stellvertretende Vorsitzende der
SPD-Bundestagsfraktion Joachim Poß.
Stegner skizziert in zehn Punkten einer

(zukünftige) sozialdemokratischen Steuer-
politik, Poß zeigt in seinem Beitrag insbe-
sondere die Unterschiede zu den schwarz-
gelben Steuerplänen auf.

Wir Jusos kämpfen für eine Trendwen-
de in der Steuerpolitik und haben dazu auf
Basis unser Beschlüsse vom Bundeskongress
ein Steuerkonzept entwickelt. Der Juso-
Bundesvorsitzende Sascha Vogt skizziert
in seinem Artikel dieses Konzept, mit dem
wir aufzeigen, wie insgesamt jährlich 99
Milliarden Euro für zusätzliche Ausgaben
für Bildung, Infrastruktur und soziale Si-
cherung zur Verfügung stehen könnten.

Die Beiträge dieser Argumente zeigen:
Bis zum kommenden Bundesparteitag ste-
hen noch einige grundsätzliche Entschei-
dungen an. Wir Jusos werden bis dahin die
entsprechenden Diskussionen im Verband
führen und in der Partei entschieden für die
inhaltliche Erneuerung der SPD kämpfen..
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Als Carsten geboren wurde, hatten
sich seine Eltern bereits getrennt. 
Seine Mutter erzog ihn und seine älte-
re Schwester allein. Mit sechs Jahren
wurde Carsten eingeschult. Schnell
stellten die Lehrerinnen und Lehrer an
seiner Schule fest, dass er Schwierig-
keiten hatte, sich zu konzentrieren und
dem Unterricht zu folgen. Deshalb be-
kam er nach dem regulären Unterricht
besondere Förderstunden an seiner
Schule, in denen er lernte, wie er seine
Konzentrationsschwäche in den Griff
bekommt. Dazu empfahlen ihm die
PädagogInnen auch Sport zu treiben.
So ging Carsten schon früh zum Fuß-
ballverein. Dort lernte er Julia kennen.
Zusammen bewarben sie sich bei der
großen Firma im Ort. Carsten wird
 Industriekaufmann, Julia macht eine
Ausbildung zur Werkzeugmacherin.
Carsten und Julia verlieben sich und
ziehen zusammen. Während Carsten

sich als Betriebsrat engagiert, setzt
 Julia ihre Ausbildung fort und wird
Werkzeugmachermeisterin. Während
dieser Zeit ist sie finanziell nicht von
ihrem Partner abhängig, weil sie durch
Meister-BAföG ihren Lebensunterhalt
finanzieren kann. Als Julia schwanger
wird, teilt sie sich mit Carsten die 
Elternzeit. Nach dieser Zeit steigt sie
wieder voll in ihren Beruf ein. Als Julia
den Betrieb wechselt, kann sie beim
neuen Arbeitgeber ihr Langzeit -
arbeits konto weiterführen und so wei-
ter Freizeit für das lang ersehnte Sab-
batjahr sammeln. Nach einigen Jahren
lässt sich Carsten für den Bereich Con-
trolling/Management weiterbilden.
Der Arbeitgeber weiß das Engage-
ment zu schätzen und finanziert die
Weiterbildung. Julia erinnert sich noch
gut, als ihre Mutter schwer stürzte und
Pflege benötigte. Sie wollte sich um
ihre Mutter kümmern und ging in Teil-

ARBEITEN UM ZU LEBEN
ODER LEBEN UM ZU AR-
BEITEN?
Die Arbeitswelt erfordert von den Menschen Flexibilität, dabei verharrt 
die Arbeits zeitorganisation oft noch in Modellen des letzten Jahrhunderts.

Von Katharina Oerder und Nathalie Golla, stellvertretende Landesvorsitzende 
der NRW Jusos

Magazin
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zeit. Als ihre Hilfe nicht mehr nötig
war, kehrte sie wieder an ihren Arbeits-
platz zurück. Als Julias Rücken nach
 einigen Jahren im Betrieb nicht mehr
mitmacht, lässt sie sich in die EDV-Ab-
teilung versetzten. Die notwendige
Umschulung bezahlte ihr der Betrieb
gern. Dort entdeckt sie ihre Leiden-
schaft für Software. Um sich einem
 eigenen Projekt widmen zu können,
nimmt Julia ein Sabbatjahr und ent-
wickelt mit Freunden ein eigenes 
Betriebssystem, das sich gut verkauft. 
Mit 67 kehrt Julia in den Betrieb zurück
und übernimmt nun die Ausbildung
des EDV-Nachwuchses. Ihr Partner
Carsten steigt mit 65 in die Altersteil-
zeit ein und setzt sich schließlich mit
68 Jahren zu Ruhe.

Tatsächlich gibt es heutzutage wohl kaum
eine (Erwerbs)biographie, die der von Julia
oder Carsten nahe kommt. Wollen Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer einen an -
spruchsvollen Beruf in Teilzeit ausüben,
ihre Eltern oder Kinder pfle gen oder Zeit
für ehrenamtliches oder politisches Enga-
gement gibt es kaum einen Arbeitgeber, bei
dem dies ohne Probleme möglich ist. Selbst
die Zeit für Weiterbildung, ein im Gesetz
verbrieftes Recht, das jedem Beschäftigten
zusteht und deren Wichtigkeit von der Po-
litik immer wieder be tont wird, müssen
viele Menschen gegen enorme Widerstän-
de durchboxen. 

Erwerbsbiographien entwickeln sich
heu te eher in die entgegengesetzte Rich-
tung: Arbeit wird entgrenzt, zunehmend
körperlich und psychisch belastend. Raum
für Selbstentfaltung und zu einer eigenen
persönlichen Entwicklung bleibt kaum.
Nicht zuletzt zeigt die Diskussion um die
Rente mit 67, dass Arbeit für die meisten

Menschen derzeit in erster Linie eine Be-
lastung ist. Das Argument der Selbstver-
wirklichung durch Arbeit dürfte in den
Oh ren dieser Menschen geradezu zynisch
klingen. Deshalb ist jedoch das Argument
nicht falsch, sondern die Bedingungen, un-
ter denen heute ältere ArbeitnehmerInnen
ihrer Tätigkeit nachgehen müssen. Eine An -
passung des Arbeitsumfeldes an die An -
sprüche älterer ArbeitnehmerInnen findet
man nur vereinzelt in Betrieben. Dabei
können wir Jusos das Primat der Erwerbs-
arbeit nur solange glaubhaft proklamieren,
wie diese zu Selbstentfaltung und positiven
Erfahrungen wie Wertschätzung und Er-
füllung beitragen. Erwerbsarbeit darf nicht
arm und krank machen.

Es gilt also diese unterschiedlichen Ele -
mente der Lebensarbeitszeit in den Blick zu
nehmen und Antworten zu finden auf die
Herausforderungen, die zunehmend indi-
vidualisierte Erwerbsbiographien bieten. 

Wir müssen uns dabei Fragen stellen
wie: Wie muss Arbeit gestaltet sein, damit
sie weder physisch noch psychisch zu über-
höhten Belastungen führt oder gar krank
macht?

Wie können Auszeiten für Er zie hungs -
arbeit, Pflege oder Sabbaticals in der Er-
werbsbiographie berücksichtigt werden?
Wie kann den Anforderungen nach le bens -
langem Lernen gerecht werden?

Bisher haben wir nur bruchstückhafte
Antworten auf diese Fragen. Ein Gesamt-
konzept zur Integration der unterschiedli-
chen Lebensphasen in die Erwerbsbiografie
gibt es bisher nicht. Es ist jedoch wich tig,
die zentralen Instrumente gemeinsam zu
be trachten und an ganzheitlichen Lösungen
zu arbeiten. Arbeitsmarktpolitik, Bildungs-
und Weiterbildungspolitik, Familienpolitik
und Sozialpolitik, Gesundheitspolitik all
die se Bereiche werden von der Umstellung
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auf eine emanzipatorische und würdige Er-
werbsbiographie tangiert. Und natürlich
die Steuerpolitik, mit der leidigen Frage:
Wer soll das bezahlen? 

Ein ganzheitliches Konzept der Orga-
nisation von Lebensarbeitszeit darf nicht
in einzelnen politischen Ressorts verhaftet
bleiben, sondern erfordert das Ineinander-
greifen der Maßnahmen. Dabei gehören zu
einer Diskussion über die individualisierte
und emanzipierte Gestaltung von Lebens-
arbeitszeit keinesfalls nur diese Instrumente,
die unmittelbar die Organisation von Brü-
chen in Erwerbsbiografien betreffen. Wenn
wir die Debatte über Lebensarbeitszeit füh -
ren, dürfen wir auch keine Angst haben,
ver brannt geglaubte Begriffe wie Erwerbs-
tätigenversicherung und Ar beits zeit ver -
kür zung wieder aufs Tableau zu heben. 

Bei der Debatte um die Deutungshoheit
über die Verteilung der eigenen Arbeitszeit
müssen auch die Einarbeitung von Eltern-
und Pflegezeiten in eine Erwerbsbiogra-
phie besser ausgestaltet werden. Wenn in
der sogenannten „Rush-Hour“ des Lebens,
den Jahren zwischen Anfang 30 und Ende
40 neben der Familienversorgung und
möglichen Pflege immer älter werdenden
Familienangehörigen, auch das Vorantreiben
der eigenen Karriere hauptsächlich durch
lange Arbeitszeiten gestaltet werden muss,
bleibt es vorprogrammiert, dass zwischen
Familie, Karriere und Gesundheit die Le-
bensqualität auf der Strecke bleibt. 

Um die Zeithoheit in der Arbeitswelt
wird mittels der verschiedensten Modelle
gerungen. Als eines der neusten und zur-
zeit wohl vielversprechensten Instrumente
zeichnen sich wohl die Modelle der Le-
bensarbeitszeitkonten ab. Momentan wer-
den unterschiedliche Kontenmodelle noch
hauptsächlich als eine Möglichkeit der al-
ternativen Gestaltung eines flexiblen Ein-

stiegs in den Ruhestand diskutiert. Dabei
bieten Langzeitkonten oder Zeitwertkon-
ten weit mehr Möglichkeiten der lebens-
phasenorientierten Arbeitszeitgestaltung.
Pha sen der Kindererziehung, der Pflege,
der beruflichen Neuorientierung oder der
Regeneration können mittels der Konten
flexibel und individuell mit der Berufstä-
tigkeit vereinbart werden.

Die Langzeitkonten funktionieren –
ver einfacht gesagt – als Guthabenkonto,
auf dem freie Zeit angespart werden kann.
Wird diese freie Zeit abgerufen bleibt die
Höhe des Arbeitsentgeltes auf dem glei-
chen Niveau wie im Arbeitsvertrag verein-
bart, auch wenn der/die KontoinhaberIn
weniger oder gar nicht arbeitet. Entspre-
chende Modelle haben sich gerade in der
Finanz- und Wirtschaftskrise bewährt und
konnten einige ArbeitnehmerInnen vor
Ent lassungen bewahren.

Was in vielen Betrieben bereits als
Über stundenausgleich durch Freizeit funk-
tioniert, wird durch die Lebensarbeitszeit-
konten lediglich in seinem Prinzip über den
Monat oder das Kalenderjahr hinaus auf
die gesamte Erwerbsbiografie ausgedehnt.
So kann der Arbeitsumfang unterschied -
lichen Lebensphasen angepasst werden. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
zur Nutzung dieser Langzeitkonten exis -
tieren – wenn auch verbesserungswürdig –
bereits. Jedoch werden die Konten bisher
nur von 7 Prozent der Unternehmen ange-
boten und von 18 Prozent der Beschäftig-
ten genutzt. Das kann zum einen an den
vielen noch ungelösten Problemen auf der
Seite der ArbeitgeberInnen liegen, zum
an deren aber sicherlich auch an der gerin-
gen Durchsetzungsmöglichkeiten der Ar-
beitnehmerInnen bei der tarifpolitischen
Verhandlung dieser Konten. Dass die indi-
viduellen Probleme bei der Vereinbarkeit
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von Arbeit und Lebensphasen durch ein
kollektiv geltendes Instrument gelöst wer-
den könnten, ist in den Betrieben bisher
nicht auf offene Ohren gestoßen. Ange-
sichts der vielen noch offenen Fragen bei
der Organisation von Lebensarbeitszeit-
konten (z. B. „Störfälle“ wie Wechsel des
Betriebes, steuerliche Benachteiligung, ge-
sundheitliche Belastungen durch Mehrar-
beit oder gar Invalidität oder Tod) verlas-
sen sich Betriebe und ArbeitnehmerInnen
bisher lieber auf Einzelfalllösungen. 

Eine gesamtheitliche Strategie für Brü-
che in Erwerbsbiografien kommt natürlich
nicht ohne Weiterbildung aus. Ob beruflich
oder schulisch, Informationen über un ter -
schiedliche Träger müssen von unter schied -
lichen Orten zusammengetragen wer den.
Es gibt zur Zeit keine zentrale Weiterbil-
dungsstelle, die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern aber bspw. auch Auszubil-
denden, Studierenden oder Ar beits losen ge -
meinsam Auskünfte über Wei ter bil dungs -
mög lichkeiten sowie Finanzierungsmöglich-
keiten bietet.

Sicherlich muss auch der Arbeits- und
Gesundheitsschutz mehr in den Fokus ei-
ner jungsozialistischen Arbeitsmarktpers -
pektive gerückt werden. Im Sinne des Ge-
sundheitsschutzes benötigen wir Modelle,
die neben der flexiblen Zeitgestaltung auch
inhaltliche Flexibilität ermöglichen. Nicht
jedeR ältere ArbeitnehmerIn kann noch
schwer heben oder tragen. Er oder sie kann
jedoch unter Umständen die Ausbildung
und Einarbeitung von neuen Mitarbeite-
rInnen betreuen. Neben der rein quantita-
tiven Anpassung von Arbeitszeit an die Er-
fordernisse älterer ArbeitnehmerInnen muss
vermehrt auch auf deren qualitative Ar-
beitsplatzgestaltung geachtet werden und
mehr Flexibilität bei der genauen Arbeits-
aufgabe möglich sein. Entscheidender als

die genaue Jahreszahl, mit der Menschen
in Rente gehen, muss es unser Ziel sein,
Menschen möglichst lange gesund und vi-
tal zu halten. 

Auch wenn Lebensarbeitszeitkonten gut
für die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit
und anderen biografischen Phasen vor stell -
bar sind, können sie für den flexiblen Ein-
tritt in den Ruhestand nicht die einzige
Per spektive bleiben. Deshalb benötigen wir
eine weitere Förderung von möglichen Al-
tersteilzeitmodellen. Wichtig ist es hierbei
darauf zu achten, dass diese die Betroffenen
nicht vor neue Belastungen stellen darf, wie
etwa die Rente mit 67, die unter den gege-
benen Umständen faktisch rentenmindernd
wirkt. Auch die psychischen Belastungen,
die ein plötzlicher Renteneintritt, nach Jahr -
zehnten des Vollzeit-Schuftens und Über-
stundenaufbaus hervorrufen kann, muss bei
der Konzeption neuer Renteneintrittsmo-
delle berücksichtigt werden. 

Biographien, wie die von Carsten oder
Julia werden auch in näherer Zukunft noch
die Ausnahme bleiben. Das Ziel, eines
ganz heitlichen Ansatzes für eine entzerrte-
re, gesundheitsförderliche Erwerbsbiogra-
phie in einer funktionierenden Zivilgesell-
schaft, berührt nahezu alle politischen Res -
sorts und trifft damit auf an entsprechend
vielen Stellen auf konkurrierende Interes-
sen. Für die politische Linke bedeutet dies
ein hartes Stück Arbeit, zumal in der Dis-
kussion um neue Formen der Arbeitszeit-
gestaltung auch das linke Lager sich bisher
nicht einig über die Richtung ist. Julia und
Carsten jedenfalls haben sich für ein Recht
auf Freizeit statt für ein Recht auf Faulheit
entschieden. .
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Nach der Privatisierungswelle der
 vergangenen Jahre und Jahrzehnte
scheinen sich zumindest in manchen
Kommunen in einzelnen Bereichen
wieder Fenster zur Rekommunalisie-
rung von Elementen der öffentlichen
Daseinsvorsorge zu öffnen. Ob Wasser-
und Energieversorgung, Nah- und
Fernverkehr oder öffentliche Bäder,
nach dem großen Ausverkauf seit den
1980er Jahren gibt es großen Hand-
lungsbedarf, um für die Gemeinschaft
wichtige Infrastruktur wieder unter 
öffentliche Kontrolle zu stellen. Dabei
kommt es nicht allein auf die Rückge-
winnung von Eigentum an, sondern
vor allem darauf, eine Gemeinwohl -
orientierung wieder über das private
Gewinnstreben zu stellen.

Rekommunalisierung – warum?

Ziel und Hintergrund jeder Rekommuna-
lisierung muss sein, dass Elemente der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge unter gesamt-
gesellschaftlichen Einfluss gestellt werden.
Um eine Orientierung des Unternehmens-
ziels auf das Gemeinwohl zu erreichen,
müs sen sie der Funktionslogik der Privat-

wirtschaft entzogen werden. Aus diesem
Ziel ergeben sich auch grundlegende An-
forderungen an gelungene Rekommunali-
sierungen. Es gilt nicht allein Eigentum
wie der zu gewinnen, sondern vor allem ge-
samtgesellschaftlichen Einfluss auf Unter-
nehmensziele zu organisieren. 

Gemeinwohlorientierung muss in je-
dem Einzelfall ausführlich ausbuchstabiert
werden, dennoch können und müssen
grund legende Anforderungen formuliert
wer den. Dazu gehört, dass Unternehmen
der öffentlichen Daseinsvorsorge gut aus-
gebaute Netze anbieten und diese in gutem
Zustand erhalten müssen. Die Angebote
müssen gesellschaftliche Teilhabe sichern
und daher zu erschwinglichen Preisen er-
bracht werden. Darüber hinaus nehmen
gu te öffentliche Unternehmen ihre gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Steue-
rungsmöglichkeiten ernst und wahr. Im
Ver kehrsbereich kann dies regionale Wirt-
schaftsförderung, aber auch Entgegenwir-
ken gegen die Isolation einzelner Stadtteile
sein, im Energiebereich zum Beispiel die
Ermöglichung umweltfreundlicher Tech-
nologien (Bereitstellung von Stromversor-
gung für Elektromobilität, etc.). Nicht zu-
letzt muss auch die Wahrnehmung der

REKOMMUNALISIERUNG
IN BERLIN
Von Helene Sommer, stellvertretende Landesvorsitzende Jusos Berlin

Magazin
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Ver antwortung für die Beschäftigten der
Betriebe essentieller Bestandteil sein. 

Eine solche Rekommunalisierungspoli-
tik setzt vor allem voraus, dass die Forde-
rung nach Kostenneutralität oder gar der
Er wartung von Sanierungswirkungen für
öffentliche Haushalte aufgegeben werden
muss. Eine funktionierende öffentliche In-
frastruktur bereitzustellen, ist in den sel-
tensten Fällen kostenfrei zu haben, ist im
Gegenteil gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
deren Finanzierung gesamtgesellschaftlich
zu tragen ist.

Neue Handlungschancen – Große Hin-
dernisse: Das Beispiel Berlin

In der Berliner Sozialdemokratie, aber auch
in der gesamten Stadt werden derzeit Mög -
lichkeiten diskutiert, wie die öffentliche
Hand wieder vermehrt Einfluss auf infra-
strukturelle Grundlagen gewinnen kann.
Berlin kann in vielen Aspekten als Beispiel
sowohl für die drastischen Folgen des gro-
ßen Ausverkaufs herangezogen werden, als
auch für die konkreten Hindernisse, vor de -
nen eine Rekommunalisierungspolitik steht.

Was Privatisierungen anrichten 
können – das Beispiel S-Bahn

Das Chaos bei der Berliner S-Bahn, ausge-
löst durch massive Wartungsmängel und
Fehl investitionen – kurz einer falschen Be-
triebspolitik, die Gewinnstreben über jegli-
chen Anspruch an eine sichere und zuver-
lässige Mobilität gestellt hat, ist bun desweit
fast schon Symbol dafür geworden, was eine
Privatisierung von Elementen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge anrichten kann. Dies
mutet auf den ersten Blick unpassend an,
befindet sich die S-Bahn doch noch zu 100
Prozent in staatlichem Besitz. Denn als

Teil unternehmen der Deutschen Bahn AG
ist sie – noch – ein materiell vollstaatliches
Unternehmen. Aber staatlicher Besitz heißt
eben noch lange nicht gesamtgesellschaft-
licher Einfluss, eine Rechtsformprivatisie-
rung ist auch schon eine Privatisierung, mit
allen Folgen.

Im Übrigen ist die Berliner S-Bahn
auch ein Beispiel dafür, in welche Sackgas-
sen (Rechtsform)privatisierungen führen.
In den vergangenen Wochen und Monate
wurden parteiintern und öffentlich vielfäl-
tige Lösungen diskutiert – im Raum stand
die Ausschreibung von Teilen des Netzes
und eine mögliche Vergabe an andere pri-
vate Unternehmen, die Überführung der
S-Bahn ins Eigentum und die Kontrolle des
Landes Berlin in einem eigenen Unterneh-
men und die Übertragung des S-Bahnver-
kehrs an die landeseigene Berliner Verkehrs -
gesellschaft BVG, die bereits U-Bahn,
Straßenbahnen und Busse betreibt. 

Mit dem Bekenntnis des Landespartei-
tags der SPD, mehr öffentlichen Einfluss auf
die S-Bahn gewinnen zu wollen und der kla-
ren Ablehnung einer weiteren Privatisierung
durch die Ausschreibung der Netze ist ein
erster Teilerfolg gelungen. Eine Überfüh-
rung des S-Bahnverkehrs in die öffentliche
Hand – ob als Teil der BVG oder eigenstän-
dig – ist dennoch noch nicht in erreichbare
Nähe gerückt. Denn die Deutsche Bahn AG
ist derzeit keinesfalls bereit, das Unterneh-
men zu verkaufen und auch die Bundesre-
gierung als einziger Anteilseigner ist keine
Hilfe. Die S-Bahn aber nicht zu kaufen, son-
dern den Betrieb nach und nach per Verga-
beverfahren an ein neues landeseigenes Un-
ternehmen oder eben die BVG zu vergeben,
ist insofern schwierig, als dann ein ganz neu-
er Fuhrpark unter großen Anstrengungen
aufgebaut werden müsste. Wie es mit der
S-Bahn weiter geht, ist keinesfalls klar.
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Wie vielfältig die Herausforderungen
sind – das Beispiel Wasser

Auch die (Teil-)privatisierung der Berliner
Wasserversorgung ist ein hervorstechendes
Beispiel dafür, wie nachhaltig die Folgen von
Privatisierungen sein können. Im Jahre 1999
verkaufte das Land Berlin – unter sozialde-
mokratischer Regierungsbeteiligung und
einer SPD-Finanzsenatorin – 49,9 Pro zent
der Anteile an den Berliner Wasserbetrie-
ben, seit dem ist die Wasserversorgung der
Stadt teilprivatisiert unter Beteiligung der
Unternehmen Veolia Water und RWE. Be-
sonders brisant ist diese Teilprivatisierung
gerade vor dem Hintergrund der rechtlichen
Grundlage. Die mit den pri va ten Investoren
abgeschlossenen Verträge ent halten eine
Ge heimhaltungsklausel, die es dem Land
Ber lin bisher verboten hat, die Verträge
über haupt zu veröffentlichen. Die erste Hür-
de zur Rekommunalisierung der Berliner
Wasserversorgung war damit absurder Wei-
se überhaupt herauszufinden, auf welcher
vertraglichen Grundlage die (Teil-) pri va ti -
sie rung erfolgt ist. Zu diesem Zweck hat sich
die BürgerInneninitiative „Berliner Was ser -
tisch“ gegründet, die zunächst die Offenle-
gung der Geheimverträge geforderte. Diese
hat mittlerweile die er forderliche Anzahl
von Unterschriften für das Zu stan de kom -
men eines Volksentscheids erreicht und
eine entsprechende Initiative eingereicht.
In der Zwischenzeit hat die Tageszeitung
„taz“ bereits die Verträge im Wortlaut ver-
öffentlicht, sodass diese nun fak tisch für je-
den einsehbar sind. Inzwischen hat das Land
Berlin die Verträge auch gesetzlich ver öf -
fent licht und so Rechtssicherheit geschaffen.
Rechtlich wur de dies aber erst durch die
Einwilligung der privaten Anteilseigner.

Doch nicht nur die Probleme der Ver-
öffentlichung der Verträge sind beispiel-

haft. Auch die inhaltliche Ausgestaltung
stellt Re kommunalisierungen vor große
Herausforderungen. Die Gewinngarantien
an die privaten Investoren sind hier nur ein
Beispiel.

Neue Chancen – Das Beispiel Energie

Hoffnung gibt es dagegen vor allem im Be-
reich der Energieversorgung. Hier eröffnen
sich in Berlin – wie auch in vielen anderen
Kommunen – in absehbarer Zeit ganz
greif bare Chancen für eine Rekommunali-
sierung. Die Konzessionsverträge der Ver-
teilernetze laufen in den nächsten Jahren
aus, für das Gasnetz 2013 und das Strom-
netz 2014. Dies ist kein Einzelfall, weil
Kon zessionsverträge in der Regel Laufzei-
ten zwischen zehn und zwanzig Jahren ha-
ben, eine Zeitspanne, die in vielen Kom-
munen nun vergangen ist. 

Das Auslaufen dieser Verträge bedeutet
zunächst, dass die Konzessionen, Netze für
Versorgung mit Gas oder eben Strom zu
bauen, die an einzelne Unternehmen ver-
geben wurden, enden. Diese Konzessionen
müssen dann neu ausgeschrieben werden.
In einem solchen Vergabeverfahren besteht
dann die Möglichkeit für (neu gegründete)
kommunale Unternehmen, sich für die Kon -
zessionen zu bewerben und diese zu er hal -
ten. Mit dem Übergang dieser geht dann
auch ein Vorkaufsrecht an den bereits be-
stehenden Netzen einher. Dieses muss dann
eben von den kommunalen Un ter neh men
wahrgenommen und die Netze ge kauft wer -
den, Ergebnis wäre dann die Rekommuna-
lisierung der Strom- oder eben Gasnetze. 

Herausforderungsfrei ist dieser Weg
selbst verständlich auch nicht. Denn wie teu-
er der Erwerb der Netze ist, ist nur schwer
absehbar, weil die Netze an sich ja erst mal
keinen einfach zu ermittelnden Wert haben.
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Welcher Wert auch immer dann aus den
Verhandlungen heraus kommt, muss von
den Kommunen – oder in Berlin vom
Land – aufgebracht werden, was vor dem
Hintergrund der Haushaltslage und der
Schuldenbremse nicht einfach ist. Gerade
der Erwerb von Strom- und Gasnetzen wäre
aber langfristig auch haushaltspolitisch sinn -
voll, weil die Netze auf die Laufzeit der Kon -
zessionsverträge gerechnet mehr einbringen
werden, als sie beim Erwerb kosten.

Öffentliche Daseinsvorsorge als Chance
für die und in der Sozialdemokratie

Das Beispiel Berlin offenbart neben den
drastischen Konsequenzen aus Privatisie-
rungen und Herausforderungen für Re -
kom munalisierungen aber auch Chancen
für die und innerhalb der Sozialdemokra-
tie. Nicht nur haben S-Bahnchaos und
Was sertisch gezeigt, dass Schieflagen im
Be reich der öffentlichen Infrastruktur, eben
weil sie die Menschen unmittelbar betref-
fen, große Mobilisierungs potenziale in der
Bevölkerung haben. Rekommunalisierun-
gen können wieder gesellschaftlich mehr-
heitsfähig werden und bergen für die SPD
Wahlkampfpotenzial.

Auch hat der Berliner Landesparteitag
mit seinen Beschlüssen zur S-Bahn, zum
Wasser und zur Energieversorgung bewie-
sen, dass gerade vor Wahlkämpfen Rekom-
munalisierungen durchaus mehrheitsfähig
innerhalb der Sozialdemokratie gemacht
wer den können. Diese Chance sollten wir als
Jusos auf allen Ebenen nutzen, um progres-
sive Politik in der SPD durchzusetzen. .
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Auf einen Blick

Gemessen an den Zielen der Lebensstan-
dardsicherung und der Armuts festigkeit,
haben die Rentenreformen seit 2001 das
Alterssicherungssystem in Deutschland
deut lich geschwächt. Die Alterssicherung
in Deutschland bleibt hinter anderen euro-
päischen Ländern zurück. Eine Umstel-
lung, die Lebensstandardsicherung und
Ar mutsfestigkeit innerhalb der um lage fi -
nan zierten gesetzlichen Rentenversicherung
realisiert, wäre mit einem paritätisch finan-
zierten Beitragssatz von 27 % bis 28 % mög -
lich. Mit einem Arbeitnehmerbeitrag von
13,5 % bis 14 % würden die Arbeit nehmer
bei vergleichsweise höherem Sicherungsni-
veau weniger belastet als bei einem Bei-
tragssatz von 11 % zuzüglich min destens 4 %
für die  private Altersvorsorge.

Lebensstandardsicherung und struktu-
relle Armutsfestigkeit

Ein gesetzliches Alterssicherungssystem, das
den Anforderungen an einen modernen So -
zialstaat genügen soll, muss in erster Linie
zwei Ziele verfolgen: 

1. Lebensstandardsicherung und
2. Armutsfestigkeit.

Diese beiden Ziele gelten für jedes Alterssi -
cherungssystem unabhängig davon, ob et wa
das Umlage oder das Kapitaldeckungsver-
fahren eingesetzt wird, ob die Mit glied schaft
obligatorisch oder freiwillig ist, ob es glei-
chermaßen für alle Bürgerinnen und Bürger
gilt oder berufsständisch orientiert ist oder,
ob es aus einem einheitlichen gesetzlichen
System oder aus mehreren „Säulen“ besteht.

Von Lebensstandardsicherung kann ge -
sprochen werden, wenn Versicherte, die dem
Alterssicherungssystem langjährig als Be-

RÜCKKEHR ZUR LEBENS-
STANDARDSICHERNDEN
UND ARMUTSFESTEN
RENTE – KURZFASSUNG
Von Klaus-Heinrich Dedring, Jörg Deml, Diether Döring, 
Johannes Steffen, Rudolf Zwiener

Schwerpunkt
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schäftigte angehört und Beiträge gezahlt
ha ben, im Alter und bei Erwerbsunfähig-
keit eine Rente erhalten, die es ermöglicht,
den im Berufsleben erworbenen Lebens-
standard aufrecht zu erhalten. Lebensstan-
dardsicherung war bis Ende der 1990er
Jahre ein implizites Leistungsziel der ge-
setzlichen Rentenversicherung in Deutsch -
land und wurde in der Regel erreicht.

Armutsfestigkeit des Rentensystems
wird in Deutschland als strukturelle Ar-
mutsfestigkeit verstanden. Sie ist gegeben,
wenn die Leistungen des Alterssicherungs-
systems bei erwerbslebenslanger Beitrags-
zahlung aus Vollzeitbeschäftigung eine
Net toversorgung gewährleisten, die nicht
nur Grundsicherungsbedürftigkeit vermei-
det, sondern deutlich oberhalb des „Fürsor-
ge“-Niveaus liegt. Entscheidend ist, dass
Bedürftigkeit älterer oder erwerbsgemin-
derter Personen ein Ausnahmefall bleibt.
In diesem Sinne hat sich die gesetzliche
Rentenversicherung in der Bundesrepublik
Deutschland in den vergangenen Jahr zehn -
ten als armutsfest erwiesen.

Es ist jedoch festzustellen, dass das deut -
sche Alterssicherungssystem in Zukunft
bei de Ziele, nämlich sowohl die Lebens-
standardsicherung als auch die strukturelle
Armutsfestigkeit, deutlich verfehlen wird:
– Zum einen haben erhebliche Verän -

de rungen in Gesellschaft, Wirtschaft
und Arbeitswelt wie Instabilität der
Familien muster, Erosion des Normal-
arbeitsverhältnisses, Zunahme prekärer
Beschäftigungsverhältnisse, Massenar-
beitslosigkeit und wachsende soziale
Un gleichheit, dazu geführt, dass viele
Versicherte weder die Voraussetzungen
für eine Rente deutlich oberhalb des
Grund sicherungsniveaus erfüllen, noch
eine Sicherung ihres Lebensstandards
erreichen können.

– Zum anderen hat der Gesetzgeber mit
den Rentenreformen des letzten Jahr-
zehnts die Ziele der Lebensstandardsi-
cherung und der strukturellen Armuts-
festigkeit für die gesetzliche Rentenver-
sicherung ausdrücklich zugunsten der
Beitragsstabilität aufgegeben und be-
schlossen, das Rentenniveau längerfris tig
deutlich abzusenken. Die so aufgerissene
Lücke sollte durch die er gänzende ka-
pitalgedeckte Zusatzvorsorge geschlos-
sen werden. Dieser Anspruch kann aber
nicht eingelöst werden. Im Übrigen
können weder ein hoher noch ein nied-
riger Beitragssatz allein ein sinnvolles
sozialpolitisches Ziel sein. Deshalb ist
es falsch, die Begrenzung des Beitrags-
satzes zur Rentenversicherung zum al-
leinigen Kriterium der Renten- und
Al terssicherungspolitik zu machen.

Das herkömmliche rentenpolitische Pa-
radigma

Seit der Rentenreform von 1957 basiert 
die gesetzliche Rentenversicherung der Bun -
des republik Deutschland auf dem Um  la ge -
sys  tem, das den Versicherten bei er werbs -
lebens langer Beitragszahlung aus Vollzeit-
beschäftigung den im Beruf erworbenen
Lebensstandard sichert und zugleich im
Regelfall auch ohne Mindestrente Alters-
armut vermeidet. 

Dabei folgt die gesetzliche Rentenver-
sicherung dem Prinzip der Teilhabeäqui -
valenz, die sich von der versicherungsma-
thematischen Äquivalenz in der privaten
Ren tenversicherung grundlegend unter-
scheidet. Die Äquivalenz der privaten Ka-
pitalanlage verspricht die Verzinsung der
Ersparnisse und die Absicherung eines ver-
sicherungsmathematisch kalkulierten Risi-
kos. Teilhabeäquivalenz hingegen gewähr-
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leistet, dass alle Rentnerinnen und Rentner
gemäß ihrer früheren Stellung im Ein-
kommensgefüge an der allgemeinen Lohn-
entwicklung teilhaben. 

Ob das Ziel der Lebensstandardsiche-
rung mittels des Prinzips der Teilhabeäqui-
valenz auch tatsächlich erreicht wird, hängt
entscheidend davon ab, ob das Renten -
niveau eine ausreichende Höhe hat. Das
Rentenniveau ist die entscheidende Mess-
größe dafür, in welchem Umfang das Ren -
tensys tem im Alter und bei Erwerbsmin-
derung das ausfallende Arbeitseinkommen
ersetzt.

Paradigmenwechsel ab 2000

Seit dem Jahr 2000 kam es in der Renten-
politik zu einem Paradigmenwechsel, der
unter dem Eindruck der Markt- und Pri-
vatisierungseuphorie jener Jahre vollzogen
wurde. Im Zentrum stand die politische
Ent scheidung für den Vorrang der Bei -
trags satzstabilität, die mit dem Argument
begründet wurde, zu hohe Lohnnebenkos -
ten seien eine entscheidende Ursache für
Arbeitslosigkeit. Mit der Rentenreform
von 2001 („Altersvermögensgesetz“ und
„Al ters vermögensergänzungsgesetz“) wur-
de das Ziel der Lebensstandardsicherung
aus drück lich aufgegeben. An die Stelle des
bis dahin geltenden Paradigmas trat das
„Drei-Säulen-Modell“. Die gesetzliche Ren -
ten ver sicherung soll künftig keine volle Ab -
sicherung mehr leisten, sondern nur noch
einen – wenn auch den größten – Teil bei -
trag zur Alterssicherung leisten (erste Säule).
Der zur Lebensstandardsicherung fehlen-
de Teil soll dann durch be triebliche und/
oder private Vorsorge aufgebracht wer den
(zweite und dritte Säule). 

Inwieweit dieses „Drei-Säulen-Modell“
den Lebensstandard wie zuvor angemessen

sichern kann, wird von zwei Faktoren be-
stimmt, nämlich vom Absinken des Ren-
tenniveaus im Umlagesystem und davon,
ob die kapitalgedeckte Zusatzversorgung
in der Lage ist, dies zu kompensieren. 

Hier sind berechtigte Zweifel ange-
bracht. Die geförderte Zusatzversorgung
kann aus einer Reihe von Gründen die
Lücke in der Lebensstandardsicherung nicht
schließen. Insofern beruhten die Reformen
insgesamt auf einem von vornherein und
erkennbar unerfüllbaren Versprechen:
– Schon systematisch kann die kapitalge-

deckte Vorsorge die Einkommenser-
satzfunktion der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht übernehmen. Denn
von einer Teilhabe an der allgemeinen
Lohnentwicklung im Sinne der Teilha-
beäquivalenz kann nicht die Rede sein.

– Außerdem sind gesetzliche Rentenver-
sicherung einerseits und betriebliche
und private Altersversorgung ander -
erseits nicht deckungsgleich. Eine
weit gehende Deckungsgleichheit im
Hinblick auf Versichertenkreis und ab -
 gesicherte Risi ken und eine obligatori-
sche betriebliche oder private Alters-
vorsorge wären jedoch Voraussetzung
dafür, dass diese das abgesenkte Ren-
tenniveau im gesetzlichen Umlagesys -
tem kompensieren können.

– Private und betriebliche Altersvorsorge
sind freiwillig und wirken daher selek-
tiv. Da vor allem Beschäftigte mit nied-
rigen Einkommen und solche, die sich
in unsicheren Arbeitsverhältnissen be-
finden, nicht in der Lage sind, die er-
forderlichen Beiträge aufzubringen und
auch nicht auf betriebliche Ver sor gungs -
zusagen des Arbeitgebers bauen können,
bleibt die Lücke, die durch die Senkung
des Rentenniveaus im Umlagesystem
ent steht, ohne Ausgleich.
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– Besonders problematisch ist bei der be-
trieblichen und privaten Vorsorge die
Kombination aus Freiwilligkeit und pro -
gressiver finanzieller Förderung durch
den Staat. Dies führt zu systematischer
Fehlsubventionierung und Mitnahme-
effekten.

Die Entgeltumwandlung in der betriebli-
chen Altersversorgung geht zusätzlich zu
Lasten der Sicherung in der ersten Säule,
weil die umgewandelten Lohn- und Ge-
haltsansprüche nicht der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung unterliegen.

Das Hinterbliebenenrisiko und das Ri -
si ko der Erwerbsminderung werden in der
pri vaten Altersversorgung und der neuen
arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Al -
ters versorgung völlig unzureichend abge-
deckt.

Die Leistungsfähigkeit des „Drei-Säulen-
Modells“ im europäischen Vergleich

Die gesetzliche Rentenversicherung in
Deutsch land ist nach den Grundsätzen der
Teilhabeäquivalenz und der Umlagefinan-
zierung konstruiert. Altersarmut kann nicht
systematisch ausgeschlossen werden, bleibt
aber bei annähernd geschlossenen Er werbs -
biographien, einer geringen Lohnspreizung
ohne Armutslöhne und einem Rentenni-
veau, das ausreicht, auch im unteren Ein-
kommensbereich die Armutsschwelle zu
überschreiten, ein Ausnahmefall – trotz
fehlender Mindestrente.

Diese Voraussetzungen waren in der
Bundesrepublik Deutschland jahrzehnte-
lang gegeben. Heute gilt dies jedoch nicht
mehr, und für die Zukunft ist mit rasch
wachsender Altersarmut zu rechnen. Zum
einen haben sich die faktischen Bedingun-
gen durch wachsende Ein kom mens un -

gleich heit, Langzeitarbeitslosigkeit und
„Pre karisierung“ geändert. Zum anderen
wird der rentenpolitische Paradigmen wech -
sel durch die Rentenreformen zu Beginn
des Jahrzehnts das Rentenniveau längerfri-
stig so weit senken, dass Altersarmut für
die Beschäftigten im unteren Einkom mens -
bereich mehr oder weniger die unaus weich -
liche Folge sein wird.

Mit diesem Paradigmenwechsel liegt in
Zukunft das Rentenniveau in Deutschland
am unteren Rande der europäischen
OECD-Länder. Bei den Durchschnitts-
verdienern erreicht ein Beschäftigter in
Deutschland mit voller Erwerbsbiographie
eine Bruttoersatzrate von rund 43 % und
liegt damit auf dem vierten Platz in einem
Fünf-Ländervergleich (D, FR, NL, GB,
CH) in Europa. Nur Großbritannien mit
seinem traditionell spartanischen System
unterschreitet diesen Wert. Alle anderen
Länder liegen deutlich darüber, wofür neben
der zumeist eher basissichernden ersten Säu-
le obligatorische betriebliche Zusatzsysteme
maßgeblich sind. Bei den Niedrigverdienern
ändert sich das Bild. Hier rutscht das deut-
sche Rentensystem bei voller Erwerbsbio-
graphie mit dem gleichen Bruttoniveau von
43 % auf den letzten Platz. Fehlende Min-
destrenten machen sich hier bemerkbar.

Gesamtwirtschaftliche Probleme beim
Aufbau eines Kapitalstocks

Es zeigt sich, dass der gewählte Übergang zu
einer verstärkten Kapitaldeckung neben ei-
ner ungenügenden Sicherung im Alter auch
noch Wachstumsprobleme erzeugt. Die ver -
meintlich höheren Renditen der pri vaten
Vorsorge werden zudem durch die Finanz-
marktkrisen der letzten Jahre in Frage ge-
stellt. Auch haben deutsche Unternehmen
keine Wettbewerbsprobleme. Probleme be-
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reitet die geringe Binnennachfrage, die ihre
Ursache vor allem in zu niedrigen Lohn-
steigerungen hat. Diese schwächen die Ein -
nahmebasis der Rentenversicherung, redu-
zieren das Binnenwachstum und sind mit
verantwortlich für die Divergenzen im Eu -
ro raum und den Exportüberschuss Deutsch -
lands. Die bisherige Strategie ist also zur
Kompensation der demographischen Be las -
tungen völlig ungeeignet.

Ein alternatives Modell: Lebens stan -
dard  sicherung und Armuts festigkeit
im Umlagesystem

Deshalb wird dafür plädiert, das Alterssi-
cherungssystem so umzustellen, dass die
bei den Hauptziele, nämlich Lebensstan-
dardsicherung und strukturelle Armutsfe-
stigkeit innerhalb der umlagefinanzierten
gesetzlichen Rentenversicherung erreicht
werden können. Dies ist ohne nachteilige
Wirkungen für die deutsche Volkswirt-
schaft möglich. Es wird vorgeschlagen, sich
an demjenigen Wert des Rentenniveaus zu
orientieren, der vor dem partiellen System-
wechsel ab dem Jahre 2000 bestand und
der nach der damaligen Einschätzung all-
gemein als ausreichend und lebensstand -
sichernd akzeptiert war. 

Die Rückkehr zum Ziel der Lebensstan-
dardsicherung wäre mit einem paritätisch fi-
nanzierten Beitragssatz von 27 % bis 28 %
realisierbar, also 13,5 % bis 14 % für Arbeit-
nehmer und 13,5 % bis 14 % für Arbeitgeber.

Die zweite und dritte Säule der Alters-
sicherung sind nicht geeignet, die Abkehr
vom Ziel der Lebensstandardsicherung in
der ersten Säule zu kompensieren, denn sie
erfüllen nicht die funktional notwendigen
Voraussetzungen wie flächendeckende Ver -
breitung, Absicherung des Erwerbsminde-
rungsrisikos, Maßnahmen zur Schließung

von Sicherungslücken und finanzielle Betei -
ligung der Arbeitgeber in der dritten Säule.

In diesem Falle sind jedoch zweite und
dritte Säule lediglich wünschenswerte Er-
gänzungen. Ihre Förderung durch den Staat
ist nachrangig gegenüber der finanziellen
Stützung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und letztlich entbehrlich. 

Solange die betriebliche Altersvorsorge
nicht verpflichtend alle Beschäftigten absi-
chert, wie sie es in einigen europäischen
Län dern tut, kann Lebensstandardsicherung
nur durch die umlagefinanzierte gesetzli-
che Rentenversicherung garantiert werden.

Dazu müssen aber das Rentenniveau
deut lich angehoben und in Zukunft auch
die Beitragssätze erhöht werden. Letztlich
ist das aber für die Arbeitnehmer die finan-
ziell günstigere Variante.

Geht man davon aus, dass es einen ge-
sellschaftlichen Bedarf nach Lebensstan-
dardsicherung gibt, dann ist die reine umla-
gefinanzierte Rentenversicherungslösung im
Vergleich zu dem partiellen Systemwech sel
für die Beschäftigten preiswerter, insbeson-
dere, wenn man die Reibungsverluste durch
unvollkommene Finanzmärkte und die ne-
gativen Umverteilungseffekte einkalkuliert.

Zur Modernisierung des deutschen 
Sozialstaates gehört schließlich auch die
schritt weise Ausdehnung der gesetzlichen
Rentenversicherung auf die gesamte Er-
werbsbevölkerung. .

Dieser Aufsatz ist bereits im „WIS – direkt“ der
Friedrich-Ebert-Stiftung erschienen. Dieser Artikel
ist die Kurzfassung der Expertise „Rückkehr zur
 lebensstandardsichernden und armutsfesten Rente“
des gleichnamigen Autorenteams
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Die „Rente mit 67“ ist eine Frage
der Gerechtigkeit – für alle Gene -
rationen?

Als meine Großmutter in ein Altenheim
kam, brach für sie eine Welt zusammen.
Sie, die ihr Leben lang in die Sozialversi-
cherungssysteme eingezahlt hatte, musste
nun Unterstützung von ihren Kindern in
Anspruch nehmen. 

Das ist inzwischen knapp zehn Jahre
her. Heute nennt man das „Generationen-
gerechtigkeit“. Denn nichts anderes ver-
heißt die Debatte, die rund um die „Rente
mit 67“ geführt wird. 

Auch wenn die Hochrechnungen, auf
die sich Politiker und selbsternannte Ex -
per ten stützen, höflich gesagt „unsicher sind“
(wer weiß schon, was in Jahren passiert),
können wir doch davon ausgehen, dass die
Menschen immer älter werden und gleich-
zeitig weniger Junge nachkommen. Daraus
leiten nun viele einen vermeintlichen „Ge -
neratio nenkonflikt“ ab. Denn, so sagen die
Verfech ter dieses Konflikts, die wenigen
Jungen müs sen künftig die vielen Älteren
finanzieren. 

Die Konsequenz ist nun für viele ziem-
lich einfach: länger arbeiten, schließlich le-

ben wir länger, und privat vorsorgen, damit
die eingezahlten Beiträge zur Rentenversi-
cherung ausreichen. 

Die Thesen klingen nicht hinterfragt
einleuchtend, unumstößlich und alterna-
tivlos. Dabei ignorieren diese Thesen je-
doch harte Fakten. Fakten, die die Debatte
um die „Gerechtigkeit“ zwischen den Ge-
nerationen eher zu einer Gerechtigkeits-
frage innerhalb der Generationen machen. 

Die „Rente mit 67“ ist keine demo -
graphische, sondern eine politische
Entscheidung

Fakt ist, dass für die Stabilisierung der
Rentenkasse nicht so wichtig ist, wie viele
Menschen einbezahlen. Viel wichtiger ist,
wie viel einbezahlt wird. Bezöge man die
sehr hohen Einkommen sowie auch Ein-
kommen aus Vermögen etc. in die Finan-
zierung der gesetzlichen Rentenversicherung
mit ein, würde diese auf breitere Schultern
gestellt. Nicht nur von der Menge der Ein-
zahler, sondern auch von der Menge des
Eingezahlten. Wenn jeder Beitrags-Euro aus
ganz hohen Einkommen weniger Rente
bringt als ein Beitrags-Euro aus niedrigen,
dann trägt dieses System nicht nur, sondern

Schwerpunkt

GENERATIONENGERECH -
TIGKEIT GEHT ANDERS!
Von Christian Beck, Bundesjugendsekretär der IG BAU
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es bleibt sogar ein Plus in den Kassen. Die
IG BAU hat dieses Vorgehen von Verfas-
sungsexperten prüfen lassen. Es wäre mit
unserem Grundgesetz durchaus vereinbar1.
Eigentum verpflichtet. Das steht in unserer
Verfassung und das gilt auch für die Schaf-
fung von Gerechtigkeit.

Zudem wird auf diese Weise der An-
stieg der Beitragssätze gedämpft. Eine Per-
spektive, die auch für künftige Generatio-
nen durchaus interessant sein dürfte. 

Zudem muss klar festgehalten werden:
sozialversicherungsfreie Arbeitsplätze, Ar-
beitslosigkeit und Niedriglöhne sorgen für
Milliardenlöcher in der gesetzlichen Sozi-
alversicherung. Bevor man über eine Aus-
weitung der Lebensarbeitszeit nachdenkt
und sie in den Mantel der Generationen-
gerechtigkeit kleidet, sollte man lieber da-
für sorgen, dass es künftig deutlich mehr
und vor allem gute Arbeitsplätze gibt. 

Hinzu kommt, dass es schon heute für
Menschen in Arbeitslosigkeit oder prekä-
ren Beschäftigungsverhältnissen objektiv
un möglich ist, privat für das Alter vorzu-
sorgen – für Ältere und für Jüngere. Auch
hier helfen gute Arbeitsplätze zu guten Be-
dingungen und mit gutem Einkommen.
Denn von der privaten Vorsorge profitieren
im Moment vor allem die mit höheren
Einkommen und die Versicherungswirt-
schaft. Das hat schon heute wenig mit Ge-
rechtigkeit zu tun. Weder heute noch für
künftige Generationen. 

Fakt ist auch, dass wir bis ins Jahr 2040
hinein die Produktivität verdoppelt haben
werden. Oder anders formuliert: der mate-
rielle Wohlstand steigt, auch wenn weniger
Menschen im arbeitfähigen Alter sind. Die
Frage jedoch, wie dieser Wohlstand verteilt

wird, ist eine politische, keine demographi-
sche.

Die „Rente mit 67“ bedeutet Alters -
armut, keine Gerechtigkeit – für nie-
mand

Fakt ist, dass heute schon all jene, die das
Rentenalter nicht im Beruf erreichen, oft
von Altersarmut betroffen sein werden –
so wohl Jüngere als auch Ältere.

Die „Rente mit 67“ bedeutet oft zwei
Jahre mehr Arbeitslosigkeit vor der Rente
und heftige Abschläge. Wer die Arbeit auf
dem Bau, in der Land- und Forstwirtschaft
oder in der Gebäudereinigung kennt, der
weiß: Bis 67 arbeiten? Das schaffen viele
nicht! Politiker und selbsternannte „Ren-
tenexperten“ wollen das gern vergessen. 

Schon heute werden viele wegen Ge-
sundheitsproblemen vor der Renten-Al-
tersgrenze aus dem Arbeitsleben gedrängt.
Weil die Erwerbsminderungsrente schon
heute vielfach nicht greift, bedeutet das oft
Hartz IV, Ersparnisse weg und heftige Ab-
schläge bei der Rente. Die „Rente mit 67“
macht das noch schlimmer.

Heute schaffen es nur die wenigsten,
aus sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung mit 65 in Altersrente zu gehen. Das
gilt insbesondere für besonders belastende
Berufe: Auf 100 Arbeitnehmer im Alter
von 30 Jahren kommen im Durchschnitt
aller Berufe 15 Arbeitnehmer im Alter von
64 Jahren. In den Bauberufen insgesamt
sind es nur 9,6. Bei den Dachdeckern oder
Gerüstbauern sogar nur 3,3.

Wer wegen Gesundheitsproblemen vor -
zeitig aus dem Arbeitsleben gedrängt wird,
sollte eigentlich durch die Erwerbsminde-
rungsrente abgesichert sein – hier sind aber
schon heute riesige Lücken im sozialen
Netz. Die Erwerbsminderungsrenten fal-

1 Ein ähnlicher Ansatz findet sich auch bei der
Friedrich-Ebert-Stiftung. Vgl. dazu http://
library.fes.de/pdf-files/wiso/06545.pdf
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len zu niedrig aus, und die Bewilligungs-
kriterien sind realitätsfern und zu streng. 

643 Euro pro Monat – so hoch war 2009
die durchschnittliche volle Erwerbsminde-
rungsrente aller „neuen“ Erwerbsminde-
rungsrentner. Also etwa Hartz IV-Niveau.
Ein Grund für die niedrigen Er werbs min -
de rungsrenten sind die Abschläge von bis
zu 10,8 %. Die werden fällig, wenn man vor
63 in Erwerbsminderungsrente gehen muss.

Viele, die wegen Gesundheitsproblemen
aus dem Arbeitsleben gedrängt werden, be-
kommen aber nicht einmal eine solche Ren-
te, weil die Kriterien realitätsfern und streng
sind. Faustregel: Wer aus medizinischer
Sicht theoretisch noch mindestens sechs
Stunden am Tag arbeiten kann, der hat kei-
ne Chance auf eine Erwerbsminderungs-
rente. Auch wenn er tatsächlich wegen Ge-
sundheitsproblemen arbeitslos ist. Und auch,
wenn es nur noch ganz einfache Tätigkeiten
sind, in denen er – als nach 1960 Gebore-
ner – theoretisch arbeiten kann. Für Jüngere
gibt es nämlich keinen „Berufsschutz“ mehr.

Und auch die geforderten alternativen,
belastungsärmeren Arbeitsplätze, wie sie
oft als „Problemlösung“ angepriesen wer-
den, existieren einfach nicht. Schon gar
nicht in den belastenden Branchen, schon
gar nicht in kleinen und mittleren (Hand-
werks-) Betrieben.

Auch hier zeigt sich, dass die „Rente mit
67“ keine Gerechtigkeit zwischen den Ge-
nerationen schaffen kann. Vielmehr schafft
sie schon heute Ungerechtigkeiten inner-
halb der Generationen. 

Bei einer Frage jedoch wird die Rente
mit 67 doch zu einem Problem der Gene-
rationen. Denn wenn die älteren Menschen
länger arbeiten sollen, bedeutet das bei der
derzeitigen Arbeitsmarktlage fast automa-
tisch höhere Arbeitslosigkeit für die Jungen.
Arbeitslosigkeit für die Jungen auf Kosten

der Gesundheit und Sicherheit der Alten;
das kann niemand ernsthaft wollen.

Meine Großmutter hätte sich damals
gewünscht, dass das, was sie einmal einge-
zahlt hat dazu ausreicht, um ihre Kinder
nicht belasten zu müssen. Dass das geht,
hat die IG BAU in ihrem Rentenkonzept
deutlich belegt.

„Unseren Kindern soll es einmal besser
gehen, als uns!“ Dieser Satz prägt bis heute
die älteren Generationen und er sollte auch
weiterhin unser Anspruch sein. Durch die
Verschärfung der Lebensbedingungen, die
„Rente mit 67“ gehört dazu, wird dieser
Anspruch ad absurdum geführt, gar aufge-
kündigt.

Wer die „Rente mit 67“ zur Frage nach
Gerechtigkeit für Generationen erhebt,
täuscht sich und andere über die wirklichen
Gerechtigkeitsfragen hinweg. Vielmehr
wird ein Konflikt zwischen Jung und Alt
konstruiert, der nicht haltbar ist. Ein Kon-
flikt, von dem niemand außer jene mit hö-
heren Einkommen bzw. Vermögen und die
Versicherungskonzerne profitieren. Das hat
weder etwas mit Gerechtigkeit zu tun noch
mit Generationen. 

Es gibt in der Tat Probleme mit der
der zeitigen Rentenbeitragspraxis, aber die
sind Generationen übergreifend; schon
heute. .
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Mit den Rentenreformen der Jahre
2001 und 2004 hat ein gewaltiger
 Paradigmenwechsel in der deutschen
Rentenpolitik stattgefunden. 
Zum einen haben die Rentenreformen
direkt vom Ziel der Lebensstandard -
sicherung im Alter Abschied genom-
men, um die Beiträge zu stabilisieren;
zum anderen wurde die Alterssiche-
rung teilprivatisiert, angeblich, um die
Rente demographiefest zu machen.
Klar ist, dass die Deutschen immer
 älter werden und dementsprechend
mehr Geld ins Rentensystem fließen
muss. Bloß gibt es keinen ökonomi-
schen Grund anzunehmen, dass ein
Rentesystem mit privater Vorsorge
wirklich besser gegen die finanziellen
Konsequenzen der Alterung schützt.
Im Gegensatz dazu gibt es aber sehr
gute Gründe, dass ein stärker kapital-
gedecktes System die Ungleichheit

verstärkt und das individuelle Risiko
erhöht – ohne die versprochenen Vor-
teile zu bringen.

Auf den ersten Blick scheinen GRV und
private Rente sehr unterschiedlich zu funk-
tionieren. Die GRV beruht auf dem Umla-
geverfahren. Im Umlageverfahren zahlen
die heutigen Beitragszahler – die sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigten – in die
Rentenkasse und das Geld wird direkt den
Rentner überwiesen, ohne dass die Ren -
ten kasse selbst hohe Reserven hält. Da -
gegen funktioniert etwa die Riester-Rente
nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Die
Menschen bauen durch Sparen ein eigenes
Vermögen auf, entweder indem sie Teile
ihres Einkommens auf die Bank legen oder
Anleihen oder Aktien kaufen; wenn sie eine
private Versicherung abschließen, kauft die
Versicherung Aktien oder Anleihen. Ob-
wohl die Systeme sehr unterschiedlich er-

MEHR PRIVATES KAPITAL
FÜR DIE RENTE IST KEINE
LÖSUNG FÜR DIE DEMO-
GRAPHISCHEN HERAUS-
FORDERUNGEN
Von Fabian Lindner, IMK in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

Schwerpunkt
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scheinen, sind ihre Mechanismen eigent-
lich gleich. 

Die Arbeitnehmer verzichten heute auf
Konsum, geben jemandem das Geld, der es
sofort ausgibt, aber verspricht, es an einem
späteren Zeitpunkt wieder zurückzugeben.
Im Umlageverfahren verspricht die Ren-
tenkasse, das Geld aus den Beiträgen zu-
künftiger Beitragszahler zurückzugeben; im
Kapitaldeckungsverfahren verspricht der
Schuldner, dem man das Geld geliehen hat,
es an einem späteren Zeitpunkt zurückzu-
zahlen. Beides sind Versprechen, von einem
erst in der Zukunft erarbeiteten Einkom-
men einen Teil abzubekommen. Nur dass
das Versprechen im Umlageverfahren vom
Staat und im Kapitaldeckungsverfahren
privat gegeben wird. Man sollte also den Un-
terschied zwischen beiden Systemen nicht
überbetonen, wie der diesjährige Preis träger
des Nobelgedenkpreises in Ökonomie, Pe-
ter Diamond, schreibt.

Die Frage ist dann nicht, auf welche Art
und Weise das Versprechen gegeben wurde,
in der Zukunft eine Rente zu bekommen.
Die Frage ist, ob das Kapitaldeck ungs ver -
fahren zu einem höheren zukünftigen Ein-
kommen führt als das Um lageverfahren. Es
gibt keinen Grund, dass das so sein muss.
Wenn die Alterung der Gesellschaft das
Wirtschaftswachstum verlangsamen sollte,
etwa weil immer weniger Arbeiter da sind,
die das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaf-
ten können, trifft das sowohl die Rente im
Umlage- als auch im Kapitaldeckungsver-
fahren, schlicht weil nicht mehr verteilt
werden kann als erwirtschaftet wird. 

Das Argument der Befürworter des Ka -
pitaldeckungsverfahrens ist nun, dass eine
Stärkung der Finanzmärkte zu höherem
Wachstum führen würde. Die Idee ist, dass
mit einem Kapitaldeckungsverfahren mehr
gespart würde, was den Unternehmen mehr

Kapital in die Hand geben würde, mit dem
sie mehr investieren und produzieren könn -
ten – so dass das zukünftige Einkommen
größer würde und damit der Kuchen, der
zwischen Alt und Jung aufgeteilt werden
kann. In der Praxis ist das allerdings eine
sehr unsichere Rechnung. So muss das ge-
samte Ersparte in einer Volkswirtschaft
über haupt nicht größer werden, wenn die
Menschen privat mehr für die Rente sparen
müssen; und auch wenn gesamtwirtschaft-
lich mehr gespart wird, muss das nicht hei-
ßen, dass die Investitionen steigen.

Wenn die Menschen privat mehr für
die Rente sparen, weil die gesetzliche Ren-
te gekürzt wird, kann es sein, dass sie weni-
ger für andere Zwecke sparen – der Effekt
auf das gesamtwirtschaftliche Sparen wäre
dann null. Unabhängig davon heißt höhe-
res Sparen auch nicht automatisch, dass die
Unternehmen mehr investieren – wie es die
Argumentation nahe legt. Ob Unterneh-
men investieren, hängt von vielen Faktoren
ab, nicht nur von den finanziellen Mitteln,
die sie zur Verfügung haben, wenn die Haus -
halte mehr sparen. Für Unternehmen zählt
auch, ob sich die Menschen in der Zukunft
etwas leisten, die Unternehmen also etwas
verkaufen können. Wenn die Menschen aber
ihren Gürtel enger schnallen und weniger
konsumieren, haben Unternehmen keinen
größeren Anreiz, auch mehr zu investieren. 

Ein anderes Argument, das oft geäußert
wird, ist, dass die Verzinsung im Kapital-
deckungsverfahren tendenziell höher ist als
die Verzinsung im Umlageverfahren. Mit
Modellen, die Märkte mit perfekter Kon-
kurrenz, maximaler Information und vor
allem geringen bis gar keinen Verwaltungs-
kosten annehmen, kann man das zeigen.
Aber gerade die Verwaltungskosten machen
in der realen Welt die angeblich höheren
Renditen im Kapitaldeckungsverfahren zu -
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nich te. Die Erfahrung mit privaten Ren-
tensystemen hat gezeigt, dass das Umlage-
verfahren das billigste Verfahren ist: Es wer-
den keine Anlageberater gebraucht, Wer-
bung und Vertrieb müssen nicht finanziert
und vor allem muss keine Profite erwirt-
schaftet werden. 

Zu den Verwaltungskosten kommt aber
auch die Unsicherheit der privaten Finanz-
märkte hinzu, denen das Kapitaldeckungs-
verfahren voll ausgeliefert ist. Wenn die
Kurse an den Börsen wie in der aktuellen
Finanzkrise zusammenkrachen, heißt das
für viele Rentner, dass Teile ihrer Lebens-
ersparnis einfach verschwunden sind. Die
Kapitaldeckung individualisiert das Risiko –
auch das sind Kosten. So haben die privaten
Pensionsfonds in der OECD im Jahr 2008
durch Kursverluste 3,5 Billionen US-Dollar
verloren. Mittlerweile haben sich die Fonds
zwar wieder etwas erholt, die Verluste aber
nicht wettgemacht. 

Darüber hinaus argumentieren viele
Be fürworter der privaten Rente, dass die
Renditen im Umlageverfahren tendenziell
fallen. Das von deutschen Privatbanken ge-
förderte Deutsche Institut für Altersvor-
sorge (DIA) rechnet etwa vor, dass die
Ren diten für ledige westdeutsche Durch-
schnittsverdiener zwischen 1970 und 2007
im Umlageverfahren nominal um 5 bis 6
Prozentpunkte gefallen sind. Auch wenn die
Zahlen selbst nicht falsch sein mögen, be-
deutet der Renditerückgang nicht, dass man
im Umlageverfahren immer verliert. Der
Rückgang kommt daher, dass die Renditen
gerade für die älteren Jahrgänge sehr hoch
waren – weil sie zum Start des Umlagever-
fahrens in den 50er Jahren keine Beiträge
eingezahlt, aber im Alter eine Rente bezogen
hatten. Wer keine oder erst mal nur geringe
Beiträge zahlt, erzielt natürlich eine höhere
Rendite als diejenigen, die ihr ganzes Berufs -

leben über ihre Beiträge zahlen. Das heißt
nicht, dass die Renditen im Umlageverfah-
ren automatisch fallen, sondern dass sie sich
normalisieren. Die hohen Renditen der ers -
ten Rentner im Umlageverfahren wa ren kein
Defekt des Systems, sondern eine gewollte
Umverteilung von den Beitragszahlern zu
einer Generation, die durch Wirt schafts -
krise, Nazismus und Krieg gegangen war. 

Das Kapitaldeckungsverfahren stärkt
na türlich die privaten Finanzmärkte – ein
Effekt, den die Rot-Grüne Regierung ex -
pli zit so wollte. Die Finanzmarkt – und
Wirtschaftskrise hat aber gerade gezeigt,
dass die Banken und die Finanzmärkte das
Geld ihrer Anleger nicht immer sorgsam
behandeln, sondern es in Spekulationen
ver pulvern, wofür dann die Allgemeinheit
auf kommen muss. Darüber hinaus führt ein
Aufblähen des Finanzmarktes zu einem ste -
tig steigenden politischen Einfluss der pri-
vaten Finanzinstitutionen, womit die Wahr -
scheinlichkeit der Unterregulierung der
Finanzmärkte, neuer Finanz- und damit
Wirtschaftskrisen entsteht. Diese Krisen
tref fen gerade die Schwächsten in der Ge-
sellschaft am härtesten. Damit ist es sehr
unwahrscheinlich, dass das private Sparen
im Kapitaldeckungsverfahren wirklich ro-
bust gegen die demographische Entwick-
lung ist; und ein größerer Einfluss der Fi-
nanzmärkte überhaupt gesellschaftlich wün -
schenswert ist. 

Eine andere Frage ist, ob das Kapital-
deckungsverfahren die negativen Folgen
der Rentenkürzung abfangen kann. Ja und
nein. Wenn man einmal vom Risiko der Fi-
nanzmärkte absieht, lohnt sich die Privati-
sierung der Rente für Gutverdiener auf 
jeden Fall, für Geringverdiener aber über-
haupt nicht. Und zwar aus einem einfachen
Grund: Wer viel verdient, kann auch mehr
sparen, wer wenig verdient, meistens nicht.
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Das heißt, Geringverdiener bekommen die
Kürzung der gesetzlichen Rente direkt ab.
Im Gegensatz dazu werden Gutverdienern
profitable Ausgleichsmöglichkeiten geboten.

Das liegt an der konkreten Ausgestal-
tung der Riester-Rente. Wer wenig verdient,
nur geringe Beiträge zahlt und deswegen im
Rentenalter nur in der Grundversorgung –
also auf Sozialhilfeniveau – landet, dem wird
es zum finanziellen Verhängnis, vorher ge-
riestert zu haben: Die Riesterrente wird voll
auf die Grundsicherung angerechnet, das
heißt, die Grundsicherung wird genau um
den Betrag weniger ausgezahlt, der aus der
privaten Riesterrente fließt. All das Sparen
war dann für Geringverdiener umsonst.

Gutverdiener profitieren, weil sie die
pri vate Riesterrente steuerlich absetzten
kön nen. Wer also hohe Steuern zahlt – was
Menschen im Niedriglohnbereich nicht tun,
weil sie meist gar keine Steuern zahlen –
profitiert von der privaten Vorsorge. Dazu
kommt: Wer genug Geld hat, um privat
vorzusorgen, dem hilft der Staat auch noch
mit Zuschüssen. Die bekommen aber gera-
de diejenigen nicht, die sich das private
Sparen nicht leisten können. 

Das heißt, Geringverdiener werden im
reformierten Rentensystem gleich zwei Mal
benachteiligt: Die gesetzliche Rente wurde
ihnen gekürzt – wenn sie überhaupt noch
eine solche nach einem Leben im Niedrig-
lohnbereich, in prekärer Beschäftigung oder
mit langen Zeiten der Arbeitslosigkeit be-
kommen. Und staatliche Zuschüsse be-
kommen sie nicht, wenn sie sich das priva-
te Sparen nicht leisten können; aber wenn
sie doch privat sparen, wird ihnen das auf
die Grundsicherung angerechnet, so dass
sie auch hier nicht mehr bekommen. 

Die prekäre Beschäftigung im Niedrig-
lohnbereich birgt sozialen Sprengstoff durch
eine absehbar steigende Altersarmut. Auch

die OECD schreibt, dass besonders Ge-
ringverdiener stark unter den Rentenrefor-
men leiden werden: „Wer etwa in Deutsch-
land über seine gesamte Erwerbskarriere
die Hälfte des Durchschnittseinkommens
verdient, dem werden nach 45 Beitragsjah-
ren aus der gesetzlichen Rente 43,0 Pro-
zent seines Bruttoeinkommens ersetzt. Im
OECD-Schnitt sind es unter vergleichba-
ren Bedingungen dagegen 71,9 Prozent.
Auch die bedarfsgeprüfte Grundsicherung
für Rentner liegt in Deutschland deutlich
niedriger als in den meisten anderen
OECD-Ländern. So liegt die Grundsiche-
rung im Alter nur bei 19 Prozent des
Durchschnittseinkommens nach OECD-
Standard. Im OECD-Mittel sind es dage-
gen 27 Prozent. Nur in Ungarn, Finnland,
den USA und Japan ist die Grundsiche-
rung im Verhältnis zum jeweiligen Durch-
schnittseinkommen niedriger.“

Aber auch schon heute sind prekäre Be -
schäftigung und stagnierende Löhne ver -
antwortlich für die Einnahmeausfälle der
gesetzlichen Rente, weil das Umlagever-
fahren durch die Löhne der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten finanziert wird.
Damit leidet es direkt darunter, dass es im-
mer weniger Menschen gibt, die überhaupt
in die Sozialversicherung einzahlen. 

Die Arbeitsmarktreformen Hartz I-IV
haben den Trend zur Erosion der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung noch
deutlich verstärkt, indem sie Instrumente
prekärer Beschäftigung wie Mini- und Mi -
di jobs, die Leiharbeit und die Zeitarbeit
stark ausgebaut haben. Zudem hat Hartz IV
einen massiven Druck auf die Löhne aus-
geübt, weil Menschen nun zu fast allen Kon -
ditionen und Löhnen arbeiten müssen. Die
parallel laufende zunehmende Erosion des
Tarifsystems ohne einen gesetzlichen Min-
destlohn hat zu einer Ausweitung des Nie -
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driglohnsektors geführt – der in Deutsch -
land mittlerweile riesige Ausmaße annimmt.
Nach einer Studie des Instituts für Arbeit
und Qualifikation arbeitete im Jahr 2008
(das letzte Jahr, für das Daten vorliegen)
rund jeder fünfte im Niedriglohnbereich,
also für weniger als neun Euro Bruttostun-
denlohn. In der Konsequenz ist die Armut
in Deutschland so stark gestiegen wie in
keinem anderen OECD-Land – mit den
entsprechenden Folgen für die zukünftigen
Rentenansprüche.

Was wären die Alternativen für eine ge-
rechte Rentenpolitik? Die Alterung der Ge -
sellschaft wird zu höheren Kosten im Ren-
tensystem führen, das ist klar. Die Kürzung
der Rente und die Teilprivatisierung sind
aber keine in irgendeiner Weise zwingenden
Konsequenzen aus der Alterung. Dass die
private Rente zu höherem Wachstum führt,
ist unwahrscheinlich; dass sie zur Altersar-
mut führt aber sicher. Die Erhöhung der
Beiträge für das Umlageverfahren ist poli-
tisch vollkommen willkürlich ausgeschlossen
worden. Dabei könnten die Beiträge selbst-
verständlich steigen – sie tun es jetzt schon,
weil auch die private Rente faktisch eine
Beitragserhöhung ist. Es gibt logisch keinen
Unterschied, ob man 26 Prozent Beiträge
in die gesetzliche Rente zahlt – im Moment
sind es knapp 20 Prozent – oder 22 Prozent
für die gesetzliche Rente und dazu noch
vier Prozent in die private Rente. 

Wenn das Ziel der Begrenzung der Bei -
träge mit dem Ziel der Lebensstandard -
sicherung verbunden werden soll, müs sen
mehr Menschen in die Rentenversicherung
einzahlen. Das könnte die Politik über die
Einführung einer Rentenbürgerversicherung
schaffen. In diese würden alle Bürger – nicht
nur die sozialversicherungspflichtig Be -
schäf tigten – einzahlen und alle Einkom-
mensarten, also auch Kapitaleinkommen,

müssten berücksichtigt werden. Dann müss -
ten die individuellen Beiträge bei der Alte-
rung weniger stark steigen und auch Men-
schen ohne Sozialversicherungspflicht bekä-
men ein Anrecht auf eine Rente. Besonders
wichtig ist aber die Vermeidung von Alters-
armut. Die Renten müssen armutsfest ge-
macht werden – nicht die private Rente der
Gutverdiener dürfte subventioniert wer den,
sondern die Rente der Geringverdiener. Das
wäre ein Gebot sozialer Gerechtigkeit. .



28 Finanzierungsgrundlagen des Staates Argumente 3/2010

Dieser Text basiert auf einem Vortrag
vor der Grundwerte-Kommission der
SPD. Vorarbeit Gustav-A. Horn

Der Befund ist eindeutig. Im vergangenen
Jahrzehnt geriet die wirtschaftliche Tätig-
keit des Staates massiv unter Druck. Zwi-
schen 1998 und 2008, also bevor Krisen be -
dingte Konjunkturprogramme verabschiedet
wurden, stiegen die Staatausgaben im
Durchschnitt pro Jahr um lediglich 1,3 %.
Unter Berücksichtigung der Preissteigerun -
gen bedeutet dies, dass die Staatsausgaben
jährlich im Schnitt um 0,2 % zurückgin-
gen. Im Trend sank also Jahr um Jahr die
Kaufkraft des Staates; er zog sich folglich
immer mehr aus dem Wirtschaftsgesche-
hen zurück. Die Staatsquote, der Anteil der
Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt
sank im Vorfeld der Krise. Das schlägt sich
auch in einer abnehmenden staatlichen In-
vestitionstätigkeit nieder, die mit -0,1 gleich

stark schrumpfen, wobei der Rückgang vor
allem auf die stark rückläufigen Zahlen
zwischen 2002 und 2005 zurückzuführen
ist. Bei aller Problematik, die mit der Defi-
nition dieser Größe verbunden ist, zeigt
dies an, dass der Staat sich zumindest zeit-
weise nicht mehr in der Rolle eines Wachs-
tumstreibers und Konjunkturstabilisators
gesehen hat. 

Die Forderungen nach einem sukzessi-
ven Rückzug des Staates aus dem Wirt-
schaftgeschehens sind jedoch trotz der zu-
rückhaltenden Ausgabentätigkeit des Staa tes
nicht verstummt. Ihre Berechtigung wurde
allerdings nicht mehr an der Höhe der Aus -
gaben festgemacht, sondern an der Höhe der
Defizite in den öffentlichen Budgets. Denn
diese hatten sich gerade in der Zeit, in der
die Ausgaben besonders gedrückt wurden,
erhöht und gingen erst im Aufschwung der
Jahre 2006 bis 2008 zurück. Mit diesem Be -
fund gelangt man zum Kern des Problems

FINANZIERUNGSGRUND-
LAGEN DES STAATES
Von Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie
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der Staatsfinanzen. Es liegt auf der Ein-
nahmenseite, also vor allem bei den Steuern. 

Die Steuereinnahmen sind gemessen
an den staatlichen Aufgaben offensichtlich
zu niedrig und dies liegt, siehe die Ausga-
beentwicklung, nicht daran, dass der Um-
fang staatlicher Aktivität finanziell so dras -
tisch zugenommen hätte. Es liegt vielmehr
zum einen daran, dass der Staat sich vor der
Krise aus der Konjunkturstabilisierung weit-
gehend verabschiedet hatte und damit die
konjunkturell bedingten Einnahmeverluste
in die Höhe trieb. Vor allem aber liegt es an
den zum Teil massiven Steuersenkungen
des vergangenen Jahrzehnts. Würde 2010
noch das Steuerrecht des Jahres 2000 gel-
ten, wären mindestens rund 50 Mrd. Euro,
das sind 2 % vom BIP, mehr in der Staats-
kasse. Das gesamte zweite Konjunkturpa-
ket hätte hier von finanziert werden kön-
nen. Das Grundproblem ist, dass immer
dann wenn die Staatsfinanzen z. B. in Zei-
ten eines Auf schwungs einigermaßen in
Ord nung schienen, sofort eine Debatte über
zu hohe Steuern einsetzte, die zu senken
wären. So auch im vergangenen Auf-
schwung. Garniert wer den diese Steuer -
debatten mit der Aussicht, dass die hier-
durch ausgelöste Belebung der Wirtschaft
die Steuersenkungen durch ent sprechende
Mehr einnahmen mehr als ausgleichen wür -
den. Diese Behauptung ist durch mannig-
faltige Studien für viele Länder immer wie-
der widerlegt worden. Gleich wohl wird sie
in jeder Debatte wieder erhoben. 

Im Ergebnis bedeutet dieser Befund,
dass jede der Steuersenkungen des vergan-
genen Jahrzehnts dazu beigetragen hat, die
Fehlbeträge in den öffentlichen Haushal-
ten zu erhöhen, während ihre Wachstums-
und Beschäftigungswirkungen allenfalls
be scheiden ausfielen. Damit ist der Kreis-
lauf einer antistaatlichen Debatte etabliert.

Erst werden die vermeintlich zu hohen
Steuern angeprangert und niedrigere Steu-
ern durchgesetzt. Hieraus resultieren er-
höhte Defizite, die als Grundlage für die
Forderung nach Ausgabenkürzungen die-
nen. Werden diese erreicht oder spült ein
Aufschwung so viel Geld in die öffentli-
chen Kassen, das sich die Fehlbeträge deut-
lich zurückbilden, beginnt erneut die De-
batte über zu hohe Steuern. Im Ergebnis
wird die ökonomische Bedeutung des Staa -
tes immer weiter zurückgedrängt.

Die Logik

Die Logik der Debatte ist klar. Es geht in
Wahrheit weder um die zu hohen Steuern
noch um die zu hohen Defizite. Beide Grö -
ßen werden nur instrumentell problemati-
siert, um das eigentliche Ziel zu erreichen –
und dies ist der weitgehende Rückzug des
Staates aus dem Wirtschaftsleben. Die
Gründe hierfür entstammen dem Paradig-
menwechsel in der Ökonomie in den spä-
ten siebziger und frühen achtziger Jahre.
Es war ein Wechsel weg von der Dominanz
keyesianischen Denkens, das sich stark auf
die Nachfrageseite wirtschaftspolitischen
Handelns fokussierte. Es war ein Wechsel
hin zu einer Wirtschaftspolitik, die der
An ge bots seite stärkere Bedeutung zumaß.
Die ser Wechsel führte weg von einer ten-
denziell positiven Sichtweise staatlichen
Handelns im Wirtschaftsgeschehen, das vor
allem in der Förderung gesamtwirtschaftli-
cher Nachfrage bestand, hin zu einer staats -
kritischen Sichtweise.

Zwei Strömungen mit einer gemein -
samen methodischen Quelle waren hierfür
maßgeblich. Die erste der beiden Strö -
mun gen ist die Neuklassische Makroöko-
nomie, die später die ökonomische Grund-
lage für neoliberale Politikkonzepte lie ferte.
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Die zweite ist die Neue Politische Ökono-
mie, die sich spe ziell den Institutionen der
Wirtschaftspolitik widmete. Gemeinsame
methodische Quelle der beiden ist die Mi -
kro fun die rung der ökonomischen und po-
litischen Entscheidungen. 

Die zentrale Abkehr manifestierte sich
primär in der methodischen Fokussierung
auf die mikroökonomische Fundierung der
Makroökonomie. Das heißt, sämtliche ge-
samtwirtschaftliche Zusam menhänge müs-
sen aus einzelwirtschaft lichen Entschei -
dun gen hergeleitet werden. Leitbild ist der
Homo oeconomicus der nur seinen eige-
nen Nutzen im Rahmen seines Budgets
maximiert. Diese Methodik ist aber nur ein
notwendiges Element einer neuklassische
Perspektive. Um zu gesamtwirtschaftlichen
Erkenntnissen zu gelangen, bedarf es wei-
terer Annahmen darüber, wie einzelwirt-
schaftlichen Entscheidungen gesamtwirt-
schaftlich koordiniert werden. In der
Neu klassik sind dies allein die Preise und
Löhne, deren unterstellte und gewünschte
extrem hohe Flexibilität jederzeit Markt-
räumung garantiert. Alle Wünsche werden
also in einer solchen Wirtschaft erfüllt.
Darüber hinaus wird der Kunstgriff ange-
wandt, alle mikroökonomischen Entschei-
dungen immer nur für repräsentative Haus -
halte oder Unternehmen herzuleiten. Damit
entledigt man sich der komplexen Aggre-
gationsprobleme von der einzelwirtschaft-
lichen zur gesamtwirtschaftlichen Ebene.
Dies hat allerdings den Preis, dass man sich
mit einer sehr uniformen Wirtschaft be-
schäftigt. Probleme der Heterogenität wie
unterschiedliche Präferenzen oder unter-
schiedliche Informationen sind ausgeblen-
det. Damit ist sind alle relevanten Ent -
schei dungen letztlich einzelwirtschaftlich
interpretierbar. Der richtige Blick für die
Wirtschaftspolitik ist dann der durch die

Brille des einzelnen Unternehmens oder des
einzelnen Haushalts. So ist es im vergange-
nen Jahrzehnt ja zumeist auch geschehen. 

Die Rolle des Staates ist in diesem Pa-
radigma zwangsläufig eng begrenzt. Es be-
steht ja auch keine Notwendigkeit für eine
ausgeprägte Staatstätigkeit, wenn die wirt-
schaftliche Koordination in einem markt-
wirtschaftlichen System aus sich heraus
per fekt funktioniert. Ein in sich stabiles
Sys tem bedarf schließlich keiner äußeren
Eingriffe. Die Neue Politische Ökonomie
geht sogar einen Schritt weiter. Mit der
gleichen mikro ökonomischen Methodik,
mit der in der Neuklassik wirtschaftliche
Entscheidungen analysiert werden, unter-
sucht sie das Verhalten von wirtschaftspoli-
tischen Institutionen. Dabei steht das Ver-
halten von Politikern und Beamten, die alle
entsprechend ihrer individuellen Nutzen-
vorstellungen un ter Berücksichtigung der
ihnen zur Verfügung stehenden Ressour-
cen entscheiden, im Mittelpunkt. Im Er-
gebnis führt diese Betrachtungsweise dazu,
dass Politiker, als deren wesentliches Ziel
ihre eigene Wiederwahl angesehen wird,
nur kurzfristig orientierte Entscheidungen
treffen. In der Regel sind dies Entschei-
dungen, die auf kurze Sicht die Einkom-
men ihrer Wähler erhöhen, längerfristig
aber negative Konsequenzen wie finanziell
zerrüttete Staatshaushalte oder Inflation
nach sich ziehen. Dass sich hieraus eine
fundamentale Skepsis gegenüber der
Staats tätigkeit im Allgemeinen und der
Wirtschaftspolitik im Besonderen ergibt,
ist nicht überraschend.

Nach diesen Überlegungen stört der
Staat in der Tendenz eine dynamische und
stabile wirtschaftliche Entfaltung. Dies be-
gründet die Forderung nach seinem Rück-
zug aus dem Wirtschaftsgeschehen. Denn
auf dem freien Markt ist alles immer gut.
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Es bedarf des staatlichen Eingriffs nicht.
Das gilt insbesondere auch für stabilitäts-
politische Maßnahmen und die soziale Si-
cherung, deren Bedeutung in einer perfek-
ten Marktwirtschaft ohnehin begrenzt ist,
da soziale Risiken in einem stabilen System
keine große Rolle spielen und im übrigen
weitgehend privat aufgefangen werden soll -
ten, um den Anreiz zur Ausnutzung staat-
licher System möglichst gering zu halten. 

Wie die Krise den Blick veränderte

Es war eigentlich schon immer so, aber die
Krise hat es wieder aus dem Dunkel der
Erinnerung hervorgebracht: Wirtschaftli-
ches Verhalten ist mit hohen Unsicherhei-
ten behaftet. Damit muss ein wesentliches
Element der bislang gängigen Modelle
über dacht werden, die ihnen unterstelle Si-
cherheit des wirtschaftlichen Geschehens.
Die weitgehende Abwesenheit sozialer Ri-
siken ist einer dieser Aspekte. Im vorherr-
schenden Paradigma wird Unsicherheit
verharmlosend als Risiko dargestellt, des-
sen Zufallsverteilung bekannt ist und das
also letztlich harmlos ist. In jedem Fall
kann man es mit ökonomisch rationalem
Verhalten halbwegs bewältigen. Diese Sicht -
weise ist vor allem nach der Krise nicht
aufrecht zu erhalten. Die Debatte um einen
Paradigmenwechsel muss folglich vor dem
Hintergrund der komplexen Struk tur von
Unsicherheit geführt werden. So verhindert
fundamentale Unsicherheit eine feste Ver-
ankerung von Erwartungen. Rationales öko -
nomisches Verhalten im her kömmlichen
Sinn ist angesichts fundamentalen Nicht
Wissens über die Zukunft gar nicht mög-
lich. Damit eröffnet sich ein völlig anderer
Blick auf das wirtschaftliche Geschehen.
Es ist ein Blick aus gesamtwirtschaftlicher
Perspektive.

Die entscheidende Frage ist, wie Markt -
teilnehmer mit Unsicherheiten insbeson-
dere in Krisenzeiten umgehen. Hier zeigt
sich, dass tendenziell ein destabilisierendes
Verhalten zu erwarten ist. Panikverkäufe
auf den Kapitalmärkten und Vorsichtsspa-
ren im Angesicht von Arbeitslosigkeit auf
den Gütermärkten sind typische Zeichen
einer Verunsicherung in einer Krise, die
die se dann auch noch verschärfen. Über-
schäumende Euphorie mit Investitionen in
riskante Anlageformen ist die optimistische
Kehrseite der gleichen Medaille. Beides de -
stabilisiert und erzeugt soziale Risiken, die
individuell nicht zu bewältigen sind. 

Der Staat als Gegenpol zu ökonomi-
scher Unsicherheit

Stabilität kann also nicht aus dem Privat-
sektor kommen. Es gibt nur eine Instanz,
die der kollektiven ökonomischen Irratio-
nalität individuell durchaus rational han-
delnder Individuen entgegen treten kann:
Der Staat. Der Staat verkörpert dabei nicht
eine möglicherweise von Gott gegebene
höhere Instanz besseren Wissens. Es geht
auch nicht um die in früheren Zeiten von
der politischen Linken so gern gepflegte
Verklärung staatlichen Handelns.

Es geht schlicht um die Frage gesamt-
wirtschaftlicher Rationalität. Diese kann
vom Einzelnen angesichts des Herdentriebs,
des Renditedrucks und der bedrückenden
Unsicherheit nicht erwartet werden. Her-
dentrieb und Renditedruck gibt es beim
Staat nicht. Unsicherheit über die wirt-
schaftliche Lage schon, aber der Staat ver-
fügt gleichzeitig über Instrumente, von de-
nen er weiß, dass sie den Übertreibungen
der Privaten entgegen wirken. Er kann also
zumindest in die richtige Richtung steu-
ern, wenn er auch nicht genau zu erkennen
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vermag, wie weit er kommen wird. Es geht
bei den staatlichen Interventionen somit
nicht darum, dass Private schlechter infor-
miert sind als der Staat. Dies kann so sein,
muss es aber nicht. Es geht vielmehr dar-
um, dass Private selbst wenn sie optimal in-
formiert sind, ihrer privaten wirtschaftli-
chen Logik folgen werden, und genau dies
verschärft eine Krise immer weiter. 

Es bedarf also einer staatlichen Inter-
vention nicht, weil der Staat mehr wüsste,
sondern weil er sich in Krisen- und in
Boom zeiten einer einzelwirtschaftlichen Lo -
gik zu entziehen vermag. Das setzt freilich
intellektuelle und machtpolitische Dis tanz
zur privaten Wirtschaft voraus. 

Die Abwägung wann und wie stark
staatliche Instrumente eingesetzt werden
sollen, kann und muss Gegenstand des po-
litischen und ökonomischen Streits sein; es
gibt in dieser Frage nicht die eine, sichere
Wahrheit. Wichtig ist nur, dass sich alle
Seiten darauf verständigen die Verantwor-
tung für die wirtschaftliche Stabilität beim
Staat anzusiedeln. Dies kann leider ange-
sichts des offenkundigen notorischen Un-
willens mancher Ökonomen aus der Krise
zu lernen nicht als Selbstverständlichkeit
betrachtet werden.

Der Begriff „Staat“ ist ein wenig irre füh -
rend in diesem Kontext, weil er zu monoli-
thisch klingt. In Wahrheit geht es nicht um
eine einzige Instanz, sondern um eine Ket-
te von Instanzen. Das beginnt mit den ver-
schiedenen Gebietskörperschaften, Bund,
Länder und Kommunen, setzt sich über die
Zentralbank, also die EZB, fort und endet
bei der internationalen Kooperation von
Staaten. Es gibt also nicht den Staat, son-
dern es gibt den Verbund und die Gemein-
schaft von Staaten. In Zeiten einer intensi-
ven Verflechtung der Volkswirtschaften über
die Kapital- und Gütermärkte ist eine solche

Kettenbildung unvermeidlich und wün-
schenswert. Die wirtschaftlichen Gescheh-
nisse finden nur selten noch ausschließlich
im nationalen Rahmen statt. Dazu sind die
Wechselwirkungen zwischen den Volks-
wirtschaften mittlerweile viel zu stark. In-
sofern ist Kooperation ohnehin unerlässlich.
Die Globalisierung der Märkte erfordert
schließlich auch eine Globalisierung der
Wirtschaftpolitik.

Aufgabe einer Stabilisierungspolitik im
weiteren Sinn – und darunter fallen auch die
Systeme der sozialen Sicherung – ist dem-
nach vor allem die Unsicherheit und die Eu -
phorie zu bekämpfen. In diesem Kon text
ist die von Keynes vorgeschlagene antizy-
klische Konjunkturpolitik zu sehen, nicht als
ein gleichsam hydraulisches Instrument zur
Belebung der Wirtschaft. Sie ist vor allem
Instrument, um – verständliche – tiefe Un-
sicherheit in Krisenzeiten zu vermindern.
Wie sie auch ein Instrument ist, über schäu -
mende Euphorie in Boomzeiten zu dämp-
fen. Indem antizyklische Politik dies leis -
tet, gibt sie privaten Erwartungen Halt und
bricht sowohl Panik – als auch Euphorie-
wellen. Dieser wesentliche Aspekt der key-
nesianischen Theorie ist von vielen Keyne-
sianern späterer Jahre übersehen worden. 

Aus alldem folgt: Dem Staat kommt
eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung
der Wirtschaftspolitik zu. Ihn immer wei-
ter zurückzudrängen würde bedeuten, die
Anfälligkeit der gesamten Volkswirtschaft
für Krisen zu erhöhen.

Soziale Risiken gemeinsam bewältigen 

Neoliberalismus versucht soziale Risiken
(Arbeitslosigkeit, Alter, Krankheit) zu in-
dividualisieren und behauptete sie würden
dadurch geringer. Falsch. Staat muss Über-
nahme der sozialen Risiken auf möglichst
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breiter Basis organisieren. Daher breite Fi-
nanzierung und breiter Zugang zu Sozial-
systemen erforderlich.

Die neue Rolle des Staates aus sozial-
demokratischer Sicht

Der Staat als Agent des gesamtgesell-
schaftlichen Gemeinwohls, der auftragsge-
mäß die Logik individueller Krisenbewäl-
tigung durchbricht damit letztlich alle
besser stellt. .
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Deutsche Finanzpolitik weiter auf Ent-
staatlichungskurs

Orientiert man sich an den zentralen
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen
Her aus forderungen, die die politischen
Sonn tags reden seit Jahren fast einhellig
do minieren, dann sollte die deutsche Fi-
nanzpolitik eigentlich ganz im Zeichen einer
schwungvollen Ausweitung von zentralen
Zukunftsinvestitionen stehen. Die Bedarfe
in den Bereichen Bildung und Kinderbe-
treuung, ökologische und traditionelle Infra -
struktur, öffentliche Beschäftigung sowie
bei der (Um-)Finanzierung des Sozialstaats
sind unabweisbar und liegen realistischer-
weise in Dimensionen von jährlich durch-
aus 100 Mrd. Euro. 

Doch anstatt diese Aufgaben anzuge-
hen, steht die Finanzpolitik – wie schon so
oft in den vergangenen 30 Jahren – ganz im
Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Die
schwarz-gelbe Bundesregierung hat zur
Ein haltung der 2009 von der großen Koa li -
tion im Grundgesetz verankerten Schul den -
bremse ein euphemistisch „Zukunftspaket“
genanntes Konsolidierungsprogramm auf
den Weg gebracht, das bereits 2011 über 11
Mrd. Euro einsparen und bis 2014 auf über
26 Mrd. Euro aufwachsen soll. Neben eini-
gen grundsätzlich sinnvollen Elementen –
etwa im Bereich der Ökosteuern und bei
der immerhin angekündigten Finanztrans-
aktionssteuer – liegt der Schwerpunkt der
Kürzungen im sozialen Bereich und bei der
öffentlichen Verwaltung. Übrigens ist der

STEUERSENKUNGEN –
DIE VERSCHWIEGENE
URSACHE FÜR DEN
KONSOLIDIERUNGS-
DRUCK IN DEN ÖFFENT-
LICHEN HAUSHALTEN
Von Dr. Achim Truger, IMK in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

Schwerpunkt
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geplante Ausgabenkurs des Bundes restrik-
tiver als der – medial als Sensation verkauf-
te – des britischen Fiskus, denn dort sollen
die Ausgaben nominal noch leicht wach-
sen, während für den deutschen Bundes-
haushalt in den nächsten Jahren nominale
Kürzungen anstehen. 

In den Bundesländern sieht es nicht viel
besser aus; auch dort muss der Übergang zu
den 2020 laut Schuldenbremse notwendi-
gen strukturell ausgeglichenen Haushalten
organisiert werden. In einigen Haushalts-
notlagenländern sehen die Haushaltspla-
nungen jährliche Schrumpfungen der no-
minalen Ausgaben bis 2020 vor. Und die
Kommunen kämpfen in diesem Jahr mit
Rekorddefiziten und setzen gezwungener-
maßen überall den Rotstift an. An dieser
grundsätzlichen Lagebeurteilung hat sich
auch seit der unerwartet kräftigen kon-
junkturellen Erholung mit den damit ver-
bundenen Steuermehreinnahmen nicht viel
geändert. Die deutsche Finanzpolitik setzt
damit ihren Kurs der Entstaatlichung (Peter
Bofinger) auch nach der globalen Finanz-
und Wirtschaftskrise munter fort.

Kräftige Steuersenkungen, nicht ver-
schwenderische Ausgabenpolitik als
Ursache der hohen strukturellen Defi-
zite in den öffentlichen Haushalten

Aber woher stammen die Defizite und damit
der wirtschafts- und gesellschaftspolitisch
destruktive Konsolidierungsdruck in den
öffentlichen Haushalten? Glaubt man der
dominierenden Meinung in den Medien,
aber auch in der wirtschaftswissenschaftli-
chen Politikberatung, dann sind sie Ausfluss
der Tatsache, dass der Staat seit langem
über seine Verhältnisse gelebt hat und über
Jahre und Jahrzehnte die Ausgaben aus dem
Ruder hat laufen lassen. Wenn wirklich eine

verschwenderische Ausgabenpolitik die Ur -
sache für die Defizite wäre, dann könnte man
die allenthalben geforderten und politisch
nun auch umgesetzten Ausgabenkürzungen
vielleicht noch nachvollziehen. Al ler dings
ist der Vorwurf einer verschwenderischen
staatlichen Ausgabenpolitik in Deutschland
insgesamt vollkommen absurd: Die staatli-
che Ausgabenpolitik in Deutschland vor
Ausbruch der Finanzkrise war ganz im Ge -
genteil sogar geradezu atemberaubend re-
striktiv: Von 1998 bis 2008 erhöhten sich
die gesamtstaatlichen Ausgaben nominal pro
Jahr im Durchschnitt nur um 1,4 %; real
schrumpften sie sogar um 0,2 % pro Jahr.
Im internationalen Vergleich ist Deutsch-
land damit nach Japan „Vize-Weltmeister“
in sparsamer Ausgabenpolitik. In den Län-
dern der alten EU (EU-15) stiegen die
Ausgaben im selben Zeitraum nominal um
durchschnittlich 3,9 %; real waren es im-
merhin 1,8 %. 

Wenn die Ursache für die Defizite nicht
auf der Ausgabenseite zu finden ist, dann
muss sie offenbar auf der Einnahmenseite
liegen. Zunächst liegt es nahe, an die in den
letzten zehn Jahren zum Teil sehr schlech-
te konjunkturelle Entwicklung zu denken.
Die anhaltende Schwäche der Einnahmen -
entwicklung geht aber weit über die kon-
junkturbedingt zu erwartende Einnahmen -
schwäche hinaus, und wer es will, der oder
die kann die zentrale Ursache der struktu-
rellen Einnahmeschwäche auch leicht fin-
den. Die Steuereinnahmen und damit die
Finanzierung der Gebietskörperschaften
wurden seit dem Jahr 2000 immer wieder
durch zum Teil drastische Steuersenkungen
geschwächt. Dass dies so war, ist keines-
wegs ein Geheimnis, sondern wurde jeweils
vor Verabschiedung der Änderungen der
Steuergesetze vom Bundesfinanzminis te -
rium ordnungsgemäß quantifiziert und an-
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schließend veröffentlicht. Die folgenden
Ab bildungen basieren auf den Zahlen des
Finanzministeriums und wurden ggf. über
den bei Verabschiedung gegebenen Finanz -
planungshorizont hinaus fortgeschrieben.
Abbildung 1 ordnet die durch Steuerände-

rungen verursachten fiskalischen Nettoef-
fekte für die Jahre 2000 bis 2013 den je-
weils verantwortlichen Bundesregierungen
zu; Abbildung 2 zeigt die Verteilung der
Effekte auf die Gebietskörperschaftsebe-
nen Bund, Länder und Gemeinden.

Die Jahre 2001 bis 2005 stellen eine
Phase drastischer Steuersenkungen durch
die damalige rot-grüne Bundesregierung –
mit Unterstützung der liberal-konservativen
Opposition – dar. Hier schlug insbesondere
die Steuerreform 2000 mit schrittweisen
Senkungen des Einkommensteuertarifs, 
hö heren Kinderfreibeträgen und höherem
Kin dergeld und einer großen Unterneh-
menssteuerreform zu Buche. Nicht enthal-
ten sind die zusätzlichen Einnahmen aus

dem Einstieg in die ökologische Steuerre-
form, da diese größtenteils an die Rentenver-
sicherung weitergeleitet wurden und da mit
die Einnahmensituation der Gebietskör-
perschaften (hier: des Bundes) nicht ver-
besserten. Insgesamt lagen die reformbe-
dingten Einnahmenausfälle während der
Kanzlerschaft Gerhard Schröders in den
Jahren 2001 bis 2005 zwischen 24 und 43
Mrd. Euro, was gut 1 bis 2 % des deutschen
BIP entsprach. Sie wirkten sich isoliert be-

Abbildung 1: Die steuerreformbedingten Ausfälle aufgrund von Steuergesetzesänderungen seit
1998 von 2000 – 2013. Die Säulen repräsentieren jeweils die Maßnahmen der rot-grünen (SPD,
Bündnis 90/Die Grünen), der schwarz-roten (SPD und CDU/CSU) und der schwarz-gelben
(CDU/CSU und FDP) Regierungen. Die dunkelgraue Säule stellt den Saldo für das jeweilige
Jahr dar. Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen und Darstellung.
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trachtet auch 2010 noch mit knapp 48 Mrd.
Euro (2% des BIP) Einnahmen mindernd
aus.

Unter der Großen Koalition schlug die
Steuerpolitik bis zum Ausbruch der globalen
Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst
2008 per saldo einen anderen Kurs ein:
Zwar hat es auch in dieser Zeit steuerliche
Entlastungen gegeben – zu denken ist hier
insbesondere an die Unternehmensteuerre-
form 2008, die die Unternehmen um jähr-
lich etwa 5 Mrd. Euro entlastet hat. Per sal-
do verbesserten die in den Jahren 2006 und
2007 beschlossenen steuerpolitischen Maß -
nahmen die Haushaltslage jedoch, da Steu-
ererhöhungen wie der Anstieg der Um -
satzsteuer und der Versicherungsteuer zum
1. Januar 2007 und der Abbau von Steuer-
vergünstigungen quantitativ dominierten.
Wäre es bei diesen Steueränderungen ge-
blieben, dann wären durch die Steuerpolitik

der Großen Koalition die fiskalischen Ver-
luste durch die rot-grüne Koalition in etwa
zur Hälfte wieder ausgeglichen worden.
Per Saldo wären es immer noch dauerhaft
etwa 20 Mrd. Euro geblieben.2 Allerdings
beschloss die große Koalition im Kon text
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
eine Reihe auch steuerpolitischer Maß -
nah men, viele davon mit dauerhafter Wir-
kung. So wurde die Einkommensteuer in
zwei Schritten dauerhaft um etwa 6 Mrd.

1 Die Mehreinnahmen für die Gebietskörperschaften
(hier: für den Bund) werden allerdings dadurch
überzeichnet, dass nicht berücksichtigt ist, dass
der Bund einen Prozentpunkt der Umsatzsteuer-
erhöhung (ca. 8 Mrd. Euro) an die Arbeitslosen-
versicherung weitergegeben hat. Dementsprechend
wird die Finanzlage insbesondere des Bundes in
Abbildung 2 zu positiv ausgewiesen. Dieses Vor-
gehen wurde in Analogie zum Vorgehen des BMFs
gewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit der 
Resultate zu erzielen.

Abbildung 2: Die steuerreformbedingten Ausfälle aufgrund von Steuergesetzesänderungen 
auf den verschiedenen Gebietskörperschaftsebenen seit 1998 von 2000 – 2013
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen und Darstellung.
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Euro jährlich gesenkt, die Pendlerpauschale
nach einem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes wieder eingeführt (2,5 Mrd. Euro
jährlich) und das so genannte Bür ger ent las -
tungsgesetz, d.h. die weitgehende steuerliche
Abzugsfähigkeit der Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung von der Einkom-
mensteuer ohne Kompensation eingeführt
(ca. 9 Mrd. Euro jährlich). Mehrere befris -
tete Maßnahmen im Unternehmensbereich
schlugen ebenfalls zu Buche. Im Ergebnis
werden in den Jahren 2010 und 2011 die
fiskalischen Gewinne der großen Koalition
fast aufgezehrt und in den Folgejahren zu-
mindest drastisch eingeschränkt. Wird die
Steuerpolitik der Großen Koalition insge-
samt betrachtet, dann bleibt aber ein gerin-
ger positiver Saldo erhalten.

Die gegenwärtige schwarz-gelbe Koali-
tion hat die Lage der öffentlichen Haus-
halte – fast gegen den einhelligen Rat aller
Sachverständigen – dann durch das Wachs -
tumsbeschleunigungsgesetz erneut erheblich
verschärft; die fiskalischen Verluste laufen
auf etwa 9 Mrd. Euro in den nächsten Jah-
ren auf. Insgesamt belaufen sich die steuer-
reformbedingten Ausfälle aller drei Regie-
rungskoalitionen auf rund 50 Mrd. Euro
jährlich – der Spitzenwert wird 2011 mit
55 Mrd. Euro erreicht. Zum Vergleich: In
diesem Jahr ist mit einem gesamtstaatli-
chen Haushaltsdefizit von gut 90 Mrd.
Euro zu rechnen, im nächsten Jahr von
etwa 70 Mrd. Euro. Rein rechnerisch fiele
dieses Defizit also in diesem Jahr um mehr
als die Hälfte im nächsten Jahr sogar fast
drei Viertel geringer aus. Bei der in Abbil-
dung 2 dargestellten Verteilung auf die Ge -
bietskör perschaftsebenen muss Folgendes
bedacht werden: Zwar weisen die Kommu-
nen im Vergleich zu Bund und Ländern die
geringsten Einnahmenausfälle auf – sie sind
jedoch über den Kommunalen Finanzaus-

gleich an den Landessteuern beteiligt, so
dass ihre finanzielle Betroffenheit insgesamt
deutlich größer, die der Länder entspre-
chend geringer ausfällt. Insgesamt recht fer -
tigt die fiskalische Bilanz der Steuer re for -
men der letzten 12 Jahre es eindeutig, von
einer erheblichen steuersenkungsbedingten
Unterfinanzierung der öffentlichen Haus-
halte in Deutschland zu sprechen.

Steuersenkungen verteilungspolitisch
kontraproduktiv und wachstumspoli-
tisch bestenfalls wirkungslos

Verschlimmert wird die schon allein aus
fiskalischer Sicht hoch problematische Bi-
lanz der Steuersenkungen noch dadurch,
dass die Steuerreformen den ohnehin schon
bestehenden Trend zu einer zunehmenden
Schieflage der Einkommens- und Vermö-
gensverteilung weiter verschärft haben. Zwar
schlugen die Erhöhung des Kindergeldes
und das Schließen einiger Steuerschlupflö-
cher durchaus positiv zu Buche. Durch die
starke Absenkung des Spitzensteuersatzes
der Einkommensteuer, die steuerliche Pri-
vilegierung des Faktors Kapital im Rahmen
der Abgeltungssteuer und die wiederholten
kräftigen Entlastungen für die Unterneh-
men, wurden insgesamt jedoch überpropor-
tional reiche Haushalte und Un ter neh men
entlastet. Dasselbe gilt für die Maßnahmen
des so genannten Wachstums be schleu ni -
gungs gesetzes bei den Unterneh mens steu -
ern und der Erbschaftsteuer. Die Erhöhung
der Umsatzsteuer im Jahr 2007 traf dage-
gen überproportional gerade die Be zieher
geringer und mittlerer Einkommen.

Aber darf man denn überhaupt über die
negativen fiskalischen und verteilungspoli-
tischen Effekte lamentieren? Waren und/
oder sind die Reformen denn nicht geeig-
net, das Wachstum und damit auch die Be-



39

schäftigung anzukurbeln? Immerhin war
dies das erklärte Ziel der rot-grünen Steu-
ersenkungen. Tatsächlich spricht allerdings
weder angebots- noch nachfrageseitig viel
für bedeutend positive Wachstums- und
Be schäftigungseffekte von Steuersenkun-
gen. Auch die konkreten praktischen Er-
fahrungen aus der jüngeren Vergangenheit
in Deutschland waren alles andere als er-
mutigend. Es ist frappierend, dass die Phase
weit reichender Senkungen von Steuersät-
zen bei der Einkommensteuer und den Un -
ternehmenssteuern im Rahmen der Steuer -
reform 2000 von 2001 bis 2005 identisch
mit der langen Stagnationsphase der deut-
schen Wirtschaft ist, während der Auf-
schwung 2006 und 2007 genau in eine
Phase deutlicher Steuererhöhungen fällt.
Offensichtlich haben die Steuersenkungen
nicht den erhofften Wachstumsschub ge-
bracht. Dass sie dies nicht konnten und bei
nüchterner Betrachtung sogar kontrapro-
duktiv waren, liegt vor allem an den Inter-
aktionen mit der Ausgabenseite. Weil die
damalige Bundesregierung sich an den Sta -
bilitäts- und Wachstumspakt gebunden sah,
verfolgte sie ab dem Jahr 2003 – ebenso wie
die Länder- und kommunalen Haushalte –
eine drastische Sparpolitik auf der Ausga-
benseite, was eventuelle positive Wachs-
tumseffekte der Steuersenkungen negativ
überkompensierte. Genau dies droht nun
ab 2011 angesichts der strukturellen Un-
terfinanzierung der öffentlichen Haushalte
in Kombination mit dem Übergang zur
Schuldenbremse erneut.

Handlungsfähigkeit des Staates durch
sozial gerechte Steuererhöhungen 
sichern

Die finanzpolitischen Schlussfolgerungen
der vorstehenden Diagnose liegen auf der
Hand. Zunächst verbietet sich für längere
Zeit jede Diskussion um weitere Steuer-
senkungen von selbst. Wenn die gestalteri-
sche Handlungsfähigkeit des Staates in den
traditionellen Handlungsfeldern gesichert
und gleichzeitig zentrale Zukunftsinvesti-
tionen getätigt werden sollen, dann führt an
Steuererhöhungen mittelfristig kein Weg
vor bei. Eine erneute Erhöhung der Umsatz -
steuer wie im Jahr 2007 wäre aus vertei-
lungspolitischen wie makroökonomischen
Gründen verfehlt. Um die in den vergange-
nen Jahren stark angestiegene, auch makro-
ökonomisch schädliche, extreme Schieflage
der Einkommensverteilung zu korrigieren,
sollten sich die Steuererhöhungen stattdes-
sen auf einkommensstarke Haushalte kon-
zentrieren. Daher kämen insbesondere eine
spürbare Anhebung des Einkommensteuer -
tarifs im Bereich der höheren Einkommen,
eine deutliche Erhöhung der Erbschaft-
steuer, die Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer sowie die Einführung einer Fi-
nanztransaktionsteuer in Frage. Wenn es
gelingt, in einem überzeugenden politischen
Gesamtkonzept zu kommunizieren, dass es
dabei nicht um ein Abkassieren breiter Be-
völkerungsschichten, sondern um ein sozial
gerecht finanziertes Programm zur Verbes-
serung der Lebensqualität der überwälti-
genden Mehrheit der Bevölkerung – die so
genannte Neue Mitte inklusive – geht,
dann dürfte es sich politisch schnell zum
Gewinnerthema entwickeln. .
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Fast hätte ich an dieser Stelle ausge-
rechnet zuerst die FDP gelobt, sie 
hätten, so hieß es in einer Zeitung,
Bundesfinanzminister Schäuble mit
seinem Vorschlag ausgebremst, den
Kommunen ein Zuschlagsrecht auf die
Einkommensteuer zu gewähren. Doch
nach Lesen des gesamten Artikels
musste ich feststellen, dass sie gegen
den Schäuble-Vorschlag sind, weil die-
ser vorsieht, die Gewerbesteuer doch
nicht abzuschaffen. Denn der Schäub-
le-Vorschlag ist nichts weiter als der
Ersatz der Pest durch das Angebot der
Cholera – oder so ähnlich. Wir nehmen
euch eure eigen ständige – wenn auch
zugegebenermaßen unzulängliche –
Einnahmenquelle und ersetzen sie
durch etwas, was den Todesstoß für
jene Kommunen bedeutet, die ein
aufwändiges soziales und kulturelles
Angebot für ihre Bewohner und die
des Um landes anbieten – also die
Städte und jene, denen das Wasser eh
schon bis zur Nase steht. Beide müss-
ten einen höheren Zuschlag erheben.
Die Flucht ins Umland und in die 
reichen Gemeinden ginge verstärkt
weiter. Der Deutsche Städtetag lehnt

dementsprechend Schäubles Vorha-
ben ab. Somit wäre dann die Welt 
wieder im Lot. Schwarz-Gelb setzt ihre
Vorstellung von „Gerechtigkeit“ weiter
um: „Wer reich ist, dem wird gegeben,
wer arm ist, dem wird genommen.“
Statt die Probleme zu lösen werden
sie verstärkt.

Dabei geht es um viel: um das Gemein-
wohl, um die Frage, was für eine Gesell-
schaft wir wollen, wie Leistungsprinzip und
Gerechtigkeit definiert werden. Soll das
Recht des Stärkeren gelten oder die Maxi-
me, nach der starke Schultern mehr tragen
als schwache? Ein finanziell handlungs -
fähiger Staat mit einem sozial gerechten
Steu ersystem sollte die Grundlage für eine
gemeinwohlorientierte Politik sein.

Schaffen wir es auch mit Hilfe der
Steuer politik/der Steuerreform die Glaub-
würdigkeit und damit die Akzeptanz unse-
res Sozialstaates wiederherzustellen, die
durch Fehl entwicklungen der letzten Jahr-
zehnte und noch einmal gesondert durch
die Finanz krise stark gelitten hat? Bisher
läuft die Steuerpolitik meist in eine diame-
tral entgegen gesetzte Richtung. Die Ein-
kommensverteilung wurde durch die steu-

10 PUNKTE FÜR EINE GE-
RECHTE STEUERPOLITIK
Von Ralf Stegner, Landesvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein und Mitglied im 
Parteipräsidium

Schwerpunkt
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erpolitischen Verän de rungen der letzten
Jah re noch ungerechter und die Steuerge-
schenke der letzten Jahre haben einen gu-
ten Teil zum Anstieg der öffentlichen Ver-
schuldung beige tragen.

Der krude Jubel über die die aktuelle
Steuerschätzung und die ihn begleitenden
Steuersenkungsforderungen machen genau
da weiter. Dabei liegen die prognosti zierten
Mehreinnahmen immer noch um 35 Mrd.
Euro unter denen von 2008 und mehr als
80 Mrd. Euro unter der Vorkrisenschät-
zung für 2010. Darüber hinaus soll das ge -
samt staatliche Defizit zwar nicht mehr 120
Mrd. Euro sondern „nur“ noch 90 Mrd.
Euro betragen. Dies zeigt, wie viel eher man
über Wirtschaftswachstum als denn über
eben dieses Wachstum negativ beeinflus-
sende Sparprogramm das Defizit senken
kann. 90 Mrd. Euro sind aber immer noch
viel Geld, auf das es später Zinsen zu zah-
len gilt – Zinsen, die wieder in die Taschen
derer fließen, die eh schon viel haben und
aber vor allem Zinsen, die den Kommunen,
Ländern und dem Bund neben dieser Lü -
cke von 90 Mrd. Euro für ihre Aufgaben
fehlen. Sicher sind noch an der ein oder an-
deren Stelle Einspar- und Effizienzpoten-
tiale vorhanden, Fakt ist aber, dass dies
nicht ausreichen wird, um das Defizit aus-
zugleichen, geschweige denn die Verschul -
dung abzubauen – zumindest nicht, wenn
man eine soziale und demokratische Poli-
tik machen möchte. Fakt ist zudem, dass
wir insbesondere bei Kinderbetreuung und
Bildung mehr ausgeben müssten. Wir ha-
ben eine Unterfinanzierung des Staates
und dies wird durch die positivere Steuer-
entwicklung nicht aufgelöst.

Durch die Privatisierung von Lebensri-
siken, den Ausverkauf öffentlichen Eigen-
tums und den meist eher schlechter wer-
dende und oft unzureichenden öffentlichen

Leistun gen hat die Glaubwürdigkeit des
Staates und unseres Gesellschaftssystem so
stark gelitten, dass sich viele abgewendet
haben. Auch durch die Finanzkrise wurde
nicht gerade das Vertrauen in die Märkte
gestärkt, auch die Ohnmacht des Staates
wurde offenbar. Andererseits wurde politi-
sches Handeln über Konjunkturprogram-
me und Kurzarbeitergeld konkret positiv
erfahren – es ist die Chance da, Mehrhei-
ten für eine sozialdemokratische Politik zu
finden Wir brauchen aber ein sehr über zeu -
gen des, stringentes Konzept, das Antwor-
ten auf die Zukunftssorgen der Bürgerin-
nen und Bürger bietet. 

Wir müssen sagen, wie wir künftige Fi-
nanzkrisen verhindern und wie wir bei Bil-
dung, Kinderbetreuung, Klimaschutz, den
sozialen Sicherungssystemen, aber auch in
der internationalen Politik – und dazu zäh-
le ich auch die Entwicklungshilfe – weiter
machen wollen. Wir haben inzwischen vie-
le gute Konzepte – die meisten davon kos -
ten mehr Geld, als wir im Moment dafür
aus geben können. Will ich die Schulden -
bremse einhalten und die politische Ge-
staltungsfähigkeit nicht aushebeln, brauche
ich eine Erhöhung der Einnahmen. Unter-
suchungen zum Beispiel der OECD zei-
gen, dass wir Spielräume für gezielte, poin-
tierte Steuererhöhungen haben, liegt doch
unsere Steuerquote bei 23 Prozent und
selbst inklusive Abgaben beträgt sie „nur“
35 Prozent. 

Elementare Anforderungen an eine
gerechte Steuerpolitik

Ein neues Steuerkonzept müsste also mit
dem Tabu der Aufkommensneutralität bre-
chen, was meist das höchste an Gefühlen
war, das sich die Sozialdemokratie zu for-
dern gedachte und dem Auseinanderdrif-
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ten von Arm und Reich aktiv entgegen -
wirken. Von 2000 bis 2008 ist das Einkom-
men der unteren 20 % um 8 % gesunken,
das der oberen 10 % um 10 % gestiegen.
Und glaube keiner, dass diese Entwicklung
in der Krise nicht genau so weitergegangen
ist. Außerdem sollten wir unser Steuer sys -
tem auch dabei überprüfen, ob es die rich-
tigen Anreize und Sanktion bietet, das
heißt unter anderem, dass es soziales, soli-
darisches, ökologisches Handeln belohnt,
z. B. die Umwandlung von regulärer in pre-
käre Beschäftigung nicht mehr belohnt und
egoistisches Handeln auf Kosten anderer
fiskalisch bestraft wird.

Wir müssen dazu eine umfassende
Steu er reform vornehmen, die nicht nur die
Ein kommensteuer umfasst. Das Steuersys -
tem sollte einfach, sozial ausgewogen, fair
und gerecht (wer mehr kann, muss mehr)
sein, ohne dass wir bei der Konzeption in
ein Wolkenkuckucksheim abdriften und
mit Forderungen a la „Reichtum für alle“
statt der rechten die linken Augen vor der
Realität verschließen. Denn wir müssen
da für gesellschaftliche Akzeptanz, gesell-
schaftliche und letztlich auch politische
Mehr hei ten finden. Kurzum muss es prag-
matisch und realistisch sein. 

Was heißt das nun konkret?

Tatsächliche Leistungsfähigkeit berück-
sichtigen
Der heutige linear-progressive Tarif be-
rücksichtigt die tatsächliche Leistungsfä -
hig keit und korrigiert darüber hinaus leicht
die Einkommensverteilung. Sie steht damit
diametral einer Flat tax entgegen, bei der
der Bankdirektor genauso viel wie ein
Schicht arbeiter zahlen würde. Abgesehen
davon würde das FDP-Modell etwa 80
Mrd. Euro kosten. Er sollte also beibehal-

ten und geglättet werden, ein richtiges, aber
teures Unterfangen, das nicht allererste
Prio rität haben muss.

Auf jeden Fall sollte durch breite und
klare Bemessungsgrundlage und die
Gleich be handlung von Personen- und Ka-
pitalgesellschaften ein künstliches „sich-
arm-rech nen“ verhindert wird. Der Ein-
gangssteuersatz sollte von 15 auf 10 Pro -
zent abgesenkt werden und der Spitzen-
steuersatz auf 49 Prozent erhöht werden.
Dies schafft eine gerechtere Steuervertei-
lung und steigert die Einnahmen des Staa-
tes. Die bereits ein geführte Reichensteuer
könnte diesen Effekt verstärken und mit 
4 % als zusätzlicher Bildungssoli ein deut-
lichen Zeichen dafür sein, dass starke
Schul tern ihren beson deren Anteil an den
staatlichen Aufgaben und an der Rück füh -
rung der Staats schul den leisten sollen. 

1. Gering- und Normalverdienende ent-
lasten
Schon heute zahlen Geringverdienende
kei ne Einkommensteuer. Dies gilt zum
Bei spiel für einen Arbeitnehmer (verheira-
tet) mit zwei Kindern und einem Einkom-
men bis 40.000 Euro – Sozialversicherun-
gen. Insofern entlastet die Absenkung des
Eingangs steuersatzes eher die Normalver-
dienenden. Steuern sind demnach nicht,
wie Rechts populisten uns glauben machen
wollen, ein Problem für das Lohnabstands -
gebot – es sind die zu geringen Löhne, die
die Arbeitgeber zahlen, der Niedriglohn -
sektor, der ausgeweitet wird. Pauschalie-
rungen, die Einführung von Bagatellgren-
zen und das Streichen von Ausnahmen, die
eher eine Subvention der Besser verdienen -
den sind, können zur Vereinfachung des
Steuersystems beitragen. 

Wenn von Vereinfachung des Steuer -
sys tems die Rede ist, fallen CDU und FDP



44 10 Punkte für eine gerechte Steuerpolitik Argumente 3/2010

vor allem die Sonn- und Feiertags-/Nacht-
zuschläge ein. Solange allerdings diese Zu -
schlä ge zu einem unverzichtbaren Teil des
Einkommens gehören – solange darf aus
so zialdemokratischer Sicht die Vereinfa-
chung nicht ausgerechnet hier anfangen.
Im Übrigen sind das Leistungsträger unse-
rer Gesellschaft, die da nachts und am 
Wochenende als Krankenschwestern, Bus -
fahrer, Verkäuferinnen oder Polizisten für
unsere Gesellschaft arbeiten. 

Der erwähnte Arbeitnehmer zahlt zwar
keine Steuern, wohl aber 7.000 Euro So -
zial  abgaben, auch dies ist bei einem fairen
Einkommen kein Problem. Die eigentlich
höheren Finanzbedarfe der sozialen Siche-
rungssysteme können gedeckt werden, wenn
wir die sozialen Systeme auf eine breitere
Grundlage stellen, wie wir es im Bereich
der Krankenversicherung durch die Bür-
gerversicherung entwickelt haben. Denn
auch im Bereich der sozialen Sicherungs-
systeme muss über ein gutes und verlässli-
ches Leistungsangebot die gesell schaft liche
Akzeptanz für solidarische Sicherungs sys -
teme wieder erhöht werden. 

Kinder-, geschlechter-, familien-, generatio -
nen gerecht!
Unser Steuersystem gehört gerade hier
wie der auf die Füße gestellt. Die aktuellen
Kinderfreibeträge führen dazu, dass der
Staat Kinder desto mehr steuerlich fördert,
je mehr seine Eltern verdienen. Um dem
Leitsatz „jedes Kind ist gleich viel wert“ zu
erfüllen, müssen die durch einen Grund-
freibetrag ersetzt werden und die Gelder
weniger über das Steuer und Transfersys -
tem, sondern vielmehr über öffentlichen
In vestitionen in familienbezogene Infra-
struktur geleistet werden.

Ein kinder-, geschlechter-, familien-,
generationengerechtes Steuersystem verträgt

sich nicht mit dem Ehegattensplitting. Auch
hier werden zudem wieder die Bes ser ver -
die nenden gefördert. Stattdessen soll te zur
Individualbesteuerung gewechselt werden.
Diese individuumsbezogene Betrachtungs-
weise hat dann auch Aus wir kun gen auf die
Unterhaltspflicht. Sie ist dann systemwid-
rig. Dies kann man allerdings erst dann um -
setzen, wenn der Grundsatz gleicher Lohn
für gleiche Arbeit verwirklicht ist. Zu einem
generationengerechten Steuer- und Abga-
besystem gehört es, vor allem allen eine
Rentenvorsorge zu ermöglichen, die eine
Lebensstandardsicherung beinhaltet. Auch
hier wenden wir uns gegen eine Privatisie-
rung dieses Lebensrisikos und müssen uns
ein Konzept a la Bürgerversicherung über-
legen, mit dem wir glaub würdig werben
können. Fairer Umgang mit Lebensleis -
tung statt Rentenkürzungen durch die
Hin tertür muss die Devise sein. 

Wirtschaft muss angemessenen Beitrag leisten
Insbesonderere die meist gar nicht so klei-
nen KMUs und die großen Unternehmen
konnten sich im bisherigen Steuersystem
vielfach der Finanzierung unseres Gemein -
wesens entziehen und viele Schlupflöcher
nutzen. Diese gilt es zu schließen und hier
eine gerechte Besteuerung unabhängig von
der Unternehmensform zu ermöglichen. 

Auch die Finanzwirtschaft muss stärker
an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben
beteiligt werden, zumal sie ihren Anteil an
der aktuellen Verschlechterung der aktu -
ellen finanziellen Lage der öffentlichen
Haus halte hat. Instrumente hierfür wären
natür lich eine Spekulationssteuer, bzw. die
Finanztransaktionssteuer. Aber auch eine
europaweite Bankenabgabe in Höhe von
0,01 % brächte 12 Mrd. Euro. Und die 
Be steue  rung von Boni könnte allein in
Deutsch land 3 Mrd. Euro bringen.
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2. Große Erbschaften und Vermögen be-
steuern
Insgesamt liegt die Vermögensbesteuerung
in Deutschland bei unter 1 Prozent und
damit deutlich unter dem OECD-Durch-
schnitt. Auch dadurch steigt auch die Un -
gleich heit bei der Vermögenverteilung 
immer weiter an. Die obersten 10 % der
Ver mögensbesitzer in Deutschland halten
61 % des Privatvermögens. 2002 waren es
nur 57 %. Bei letzten Reform der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer wurde von
den unionsgeführten Ländern die Chance
vertan, hier bei den Leistungsfähigsten an -
zu setzen und ohne mögliche negative Wir-
kungen auf die Wirtschaft große Vermögen
angemessen zu besteuern, ohne das norma-
le Einfamilienhaus zu pfänden oder den
Be triebsübergang zu behindern. Für mich
gilt, dieses leistungslose Einkommen kann
und sollte stärker besteuert werden. Nach
langem Zaudern hat sich die SPD – auch
auf Forderungen der Jusos hin – außerdem
dazu durchgerungen, wieder die Vermö gens -
steuer, wie in fast allen anderen Ländern
üblich, einzufordern, auch dies bietet die
Möglichkeit, dem solidarischen Gedenken
stärker Geltung zu verschaffen und Finanz -
bedarf für öffentliche Aufgaben zu decken.

Kapitalerträge werden durch die Ab-
geltungssteuer erfasst, die von 25 auf 30
Prozent erhöht werden sollte. Hier befin-
den wir uns in einem Zwiespalt, da diese
Steuer einen Bruch mit der leistungsge-
rechten Besteuerung darstellt. Andererseits
besteht so die Möglichkeit sie überhaupt
zu erfassen. Und 30 Prozent von x sind bes-
ser als 42 Prozent von nix. Die Erhöhung
würde immerhin 2 Mrd. Euro bringen. 

3. Finanzierung aller Ebenen sichern
Auch die Haushalte der Kommunen sind
von der sinkenden Steuerbasis, den aktuel -

len krisenbedingten Ausfällen und den stei -
genden Ausgabenotwendigkeiten betrof -
fen. Ihnen in dieser Situation mit der Ab-
schaffung ihrer eigenständigen Einnahme -
quelle und dem Danaergeschenk des Zu-
schlagsrechts auf die Einkommenssteuer
zu drohen, ist schon fast bösartig zu nen-
nen. Die notwendige Verstetigung und Er -
hö hung ihrer Einnahmen lässt sich neben
der beschriebenen Steuerreform, von der
sie auch profitieren, durch eine Reform der
Gewerbesteuer erzielen. Mit dieser Kom -
mu nal steuer plus ist eine Verbreiterung der
Bemessungsgrundlagen der Gewerbesteu-
er und die Einbeziehung auch der freien
Berufe vorzusehen. Bei der Erhöhung der
Grund steuer muss man vorsichtig sein, weil
sie nicht zuletzt Unternehmen erheblich
treffen könnte. 

4. Direkte / indirekte Steuern
Auch die Umsatzsteuer sollte in eine um-
fassender Steuerreform mit einbezogen
wer den, bietet sich doch hier die Chance
der Steuerung und der gezielten Be- bzw.
Entlastung bestimmter Einkommensbe -
zie her. Grundbedürfnisse wie Mieten, Le -
bens mittel, aber auch Kultur, Zeitungen,
Bücher, Medikamente und Kinderbedarfe
wie Windeln sollten mit dem ermäßigten
Satz von 7 Prozent besteuert werden, wäh-
rend andere Dinge, die jetzt noch unter den
ermäßigten Satz fallen, mit dem normalen
Satz besteuert werden können (Blumen,
Hundefutter usw.). Auch eine europaweit
konzipierte Luxussteuer könnte zusätzliche
Einnahmen bringen und dem Prinzip einer
gerechten Besteue rung Rechnung tragen. 

5. Subventionen kürzen
Die Forderung, Subventionen pauschal oder
nach der Rasenmähermethode zu kürzen,
klingt gut, ist aber wenig sinnvoll. So ist es
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richtig, ökologisch kontrapro duktive Sub-
ventionen, wie zum Beispiel für Atom-
kraftwerke, für Flugbenzin und für Dienst-
wagen zu streichen. Unter den Begriff Sub-
vention fallen aber auch die Zuschüsse für
den ÖPNV, die schon erwähnten Steuer-
freiheit für Sonn- und Feier tagszuschläge
und zum Beispiel die Übungsleiterpau scha -
le. Hier zu streichen wäre kontraproduktiv.
Vereinfachung ist nicht das oberste Ziel. 

6. Steuern ordnen und vereinfachen
Dementsprechend geht es um angemesse-
ne Pauschalen, um die Zusammenfassung
bzw. Umgestaltung von Steuern, damit sie
die beabsichtige Lenkungswirkung entfal -
ten. Wenn wir es schaffen, das Steuerrecht
nicht nur gerechter zu machen sondern es
auch zu vereinfachen, braucht sich die
Steuerverwaltung weniger mit normalen
Einkommenssteuererklärungen von Ar beit -
nehmern zu befassen und hat mehr Kapa -
zitäten, Steuerbetrug etwa bei der Umsatz-
steuer zu bekämpfen und durch mehr Steu-
er fahnder und Betriebsprüfungen die Steu-
ergerechtigkeit auch in diesem Sinn und
natürlich auch die Einnahmen zu erhöhen.

7. Resümee
Die Steuerpolitik ist also kein dröges Spiel -
feld für Spezialisten sondern essentiell für
die Durchsetzung unserer Politikentwürfe.
Hier hat Politik die Chance, die Einkom-
mensverteilung im Interesse des Gemein -
wohls politisch zu verändern. Hier ist die
entscheidende Einnahmequelle, um Politik
weiter gestalten zu können. Eine homoge-
nere Einkommensverteilung und der damit
einhergehende Leitsatz, das starke Schul-
tern mehr tragen können – und sollen – als
schwache Schultern, ist Grundlage einer
Gesellschaft, zu deren Grundwerten, Soli-
darität und sozialer Ausgleich zählen. Des-

wegen ist der Kampf gegen eine Kopfpau-
schale bei der Krankenversicherung und ei-
nen Stufentarif ohne Progression bei der
Einkommen steuer so wichtig und die Ver-
bündeten auch bei Überlegungen, die Rei-
chen doch noch stärker zu belasten, so viel-
fältig. Ich erinnere an die Initiative von
Vermögenden zur Wiedereinführung der
Vermögensteuer. 

Daneben steht der Einnahmeeffekt der
Steuern, also die Grundlage, damit wir Po-
litik überhaupt betreiben können, die De-
mokratiekosten, Ausgaben für Bildungs-,
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Für For-
schung, Entwicklung, Verkehrs- und sozia-
le Infra struktur – kurz für eine soziale und
ökologische Gesellschaftspolitik, die mög-
lichst überall dort eingreift, wo das freie
Spiel der Kräfte zu Ergebnissen führt, die
wir nicht hinnehmen wollen. Die Finanz-
krise hat den Trend zum Nachtwächterstaat
gebrochen. Sorgen wir dafür, dass nicht so
getan wird, als wäre nichts geschehen. Die
fundamentalistische Realitätsverweigerung
der schwarz-gelben Koalitionäre ist hin-
länglich bekannt, wobei ich annehme, dass
nur wenige von ihnen tatsächlich den von
Lobbyisten gesteuerten Nachtwächterstaat
wollen, den sie gerade schaffen. Die, die es
wollen, sind allerdings sehr einflussreich.

Mit dem beschriebenen Steuerkonzept
können wir die die Erwartung in der Be -
völ kerung nach Konsequenzen positiv auf-
greifen und eine Politik gestaltet, die links,
konkret und gerecht ist. .
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1. Schwarz-gelbe Klientelpolitik

„Bei der letzten Bundestagswahl haben
CDU/CSU und FDP Steuersenkungsver-
sprechungen in den Mittelpunkt ihrer Wahl -
kampfstrategie gestellt. In ihrem Koali tions -
vertrag haben sie dann steuerliche Entlas-
tungen in einem Gesamtvolumen von 24
Mrd. Euro und den Umbau des Einkom-
mensteuertarifs zu einem Stufentarif ange-
kündigt. Es war von Anfang an klar, dass es
sich bei diesen Versprechungen um eine
rea litätsferne Wählertäuschung handelt.
Aber erst nach der Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen hat Kanzlerin Merkel ein-
gestanden, dass es angesichts der enormen
Belastungen aus der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise in den öffentlichen Haushalten
keinerlei Spielräume für umfassende Steu-
ersenkungen gibt. 

Die bisher von der schwarz-gelben 
Koalition durchgeführten steuerpolitischen
Ein zelmaßnahmen erwiesen sich vor allem

als Klientelpolitik. Dies gilt insbesondere
für das sogenannte Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz. Selten ist ein Gesetz so ein-
hellig von Experten und von der Öffent -
lich keit abgelehnt worden. Besonders wur-
 de die Absenkung der Umsatzsteuer für
Hoteliers kritisiert. Genauso negativ sind
aber die verschiedenen Änderungen der Un -
ter nehmensbesteuerung zu beurteilen, durch
die erneut missbräuchliche Steuerge stal tun -
gen und Gewinnverlagerungen ins Ausland
zugelassen werden. Genau diese zu verhin-
dern war aber eines der Hauptziele der letz -
ten Unternehmensteuerreform. Die schwarz-
gelben Klientelgesetze führen insbesondere
bei den Kommunen zu er heb lichen Ein nah -
meausfällen. Dies verschärft deren ohnehin
kritische Finanzlage nachhaltig.

Die von der Bundesregierung ein ge -
setz te Gemeindefinanzkommission soll die
Gemeindefinanzen neu ordnen. Aber auch
dieses schwarz-gelbe Projekt lässt Schlim-
mes befürchten: Im Rahmen dieser Kom-

SOZIALDEMOKRATISCHE
STEUERPOLITIK: SICHE-
RUNG DER HANDLUNGS-
FÄHIGKEIT DES STAATES
UND FAIRE LASTENTEILUNG
Von Joachim Poß, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion; Mitglied
des Parteivorstandes und Präsidiums

Schwerpunkt
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mission soll – so die politische Ausgangs-
absicht – ein erneuter Versuch zur Abschaf-
fung der Gewerbesteuer unternommen wer -
den. Die Kommunalen Spitzenverbände
haben dies, wie auch die SPD, entschieden
zurückgewiesen.

Schwarz-Gelb steht nach einem Jahr
vor einem finanzpolitischen Scherbenhau-
fen. Durch vorsätzliche Wählertäuschung
und einseitige Klientelpolitik hat die neue
Bundesregierung das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger in ihre Steuerpolitik
gründlich verspielt.

2. Ziele und Handlungsfelder sozialde-
mokratischer Steuerpolitik

Die SPD darf sich in dieser Situation nicht
auf die Kritik der schwarz-gelben Steuer-
politik beschränken, sondern muss Alter na -
tiven anbieten. Bis zum nächsten Bundes-
parteitag werden wir detaillierte Konzepte
vorlegen. Welche Ziele und Handlungsfel-
der kennzeichnen eine sozialdemokratische
Steuerpolitik?

2.1 Sicherung der Handlungsfähigkeit
des Staates
Ein zentrales Ziel sozialdemokratischer
Steu erpolitik ist es, für eine solide Finan-
zierung der öffentlichen Aufgaben auf al-
len staatlichen Ebenen zu sorgen. Es bedarf
eines handlungsfähigen Staates, um seinen
Bürgern bessere Chancen zu eröffnen und
den künftigen Wohlstand zu sichern. Vor
allem Menschen mit kleinen und mittleren
Einkünften sind auf einen Staat angewie-
sen, der seine Aufgaben angemessen erfül-
len kann. Die gesamtwirtschaftliche Steu-
erquote ist in Deutschland mit derzeit 21,6
Prozent unterdurchschnittlich. Die Steuer-
und Abgabenquote liegt mit 36,4 % unge-
fähr im Durchschnitt der OECD-Staaten.

Von daher besteht sicherlich noch „Luft
nach oben“ und kein Zwang zu weiteren
Ab senkungen. Statt nicht finanzierbare
Steuersenkungen zu versprechen, kommt
es auf eine Stärkung der staatlichen Ein-
nahmebasis an. Dies gilt insbesondere für
die Kommunen, die für wichtige Bereiche
der öffentlichen Daseinsvorsorge zuständig
sind und die einen Großteil der öffentli-
chen Investitionen tätigen. Im Gegensatz
zu Schwarz-Gelb wollen wir die Gewerbe-
steuer durch die Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage noch weiter stabilisieren.

2.2 Faire Lastenteilung
Eine weitere wichtige Maxime der Steuer-
politik ist eine faire Lastenteilung nach
dem Prinzip der wirtschaftlichen Leis -
tungs fähigkeit. Starke Schultern müssen
mehr tragen als schwache. Dies ist ein Ge-
bot der sozialen Gerechtigkeit. Die direkt
progressive Einkommensteuer entspricht
den Anforderungen eines fairen Steuersys -
tems am Besten. Den von Schwarz-Gelb
angestrebten Stufentarif lehnen wir als
Zwi schenschritt zu einer Flat-Tax ab. An-
zustreben ist darüber hinaus eine gleich-
mäßige Erfassung sämtlicher Einkunfts -
arten, sowohl der Arbeits- als auch der
Kapitaleinkommen. 

Bezieher hoher Einkommen und Ver-
mögende müssen künftig einen höheren
Fi nanzierungsbeitrag leisten. Durch eine
Ta rifreform in der Einkommensteuer soll
die Belastung zu den hohen Einkommen
verschoben werden. Der auf dem Berliner
Bundesparteitag im September dieses Jah-
res beschlossene wirtschafts- und finanz-
politische Leitantrag sieht eine Erhöhung
des Spitzensteuersatzes von 42 Prozent auf
49 Prozent vor. Er soll aber erst ab einem
deutlich höheren zu versteuernden Ein -
kom men als bisher – nämlich 100.000/
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200.000 Euro (Ledige/Verheiratete) – gel-
ten.

Auch der vom damaligen CSU-Fi-
nanzminister Theo Waigel im Jahr 1997
wieder eingeführte Mittelstandsbauch, der
bei niedrigen Einkommen zu einem stär-
keren Anstieg der Belastung führt als bei
höheren Einkommen der oberen Progres-
sionszone, widerspricht sozialdemokrati-
schen Vorstellungen einer gerechten Steu-
erpolitik. Eine Abflachung des Mittelstands-
bauchs wäre sicherlich wünschenswert, ist
derzeit aber ganz klar nicht finanzierbar.

2.3 Gemeinsame Betrachtung von Steu-
ern und Abgaben
Für eine Beurteilung der Belastung von
Ar beitseinkommen ist außerdem eine ge-
meinsame Betrachtung von Steuern und
Abgaben erforderlich. Im Bereich niedri-
ger Löhne spielen die Sozialversicherungs-
beiträge eine wesentlich wichtigere Rolle
als die steuerliche Belastung. Bei höheren
Einkünften nimmt die Bedeutung der Bei-
träge ab, da über den Beitragsbemessungs-
grenzen liegende Einkünfte nur mit Steu-
ern belastet sind. Gering- und Durch-
schnittsverdiener, die wir entlasten wollen,
die aber jetzt schon aufgrund der Tarifent-
lastungen in sozialdemokratischer Regie-
rungsverantwortung seit 1999 keine oder
wenig Steuern bezahlen, können somit im
Wesentlichen nur bei den Sozialabgaben
entlastet werden. Mögliche Beitragsentlas -
tungen für Geringverdiener dürfen dabei
weder zu einer Minderung des Versiche-
rungsschutzes noch zu einer zusätzlichen
finanziellen Belastung der Sozialversiche-
rung führen. Eine Absenkung der Bei trags -
belastung kann durch die Einführung der
solidarischen Bürgerversicherung erreicht
werden: Durch eine Verbreiterung der Be-
messungsgrundlage für die Beiträge würde

die Belastung auf mehr Schultern verteilt
und könnte das Niveau der Beitragssätze
gesenkt werden.

2.4 Höhere Vermögensbesteuerung
Neben den hohen Einkommen müssen
auch private Vermögen als eigenständige
Quelle wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
in stärkerem Maße zur Finanzierung der
öffentlichen Aufgaben herangezogen wer-
den. Das Gewicht des Aufkommens ver-
mögensbezogener Steuern ist in Deutsch-
land mit 0,9 Prozent des BIP deutlich
geringer als im OECD-Schnitt mit 1,9
Prozent. Ein größerer Anteil vermögens-
bezogener Steuern wäre nicht nur ein Bei-
trag zu mehr Steuergerechtigkeit, sondern
auch zu einer höheren Effizienz des deut-
schen Steuer- und Abgabensystems, das
zur Zeit durch eine im internationalen Ver-
gleich überproportionale Belastung der Ar -
beitseinkommen gekennzeichnet ist. Eine
gerechtere Vermögensbesteuerung kann
durch verschiedene Maßnahmen erreicht
werden. Ein wesentlicher Schritt ist die
Wiedereinführung einer privaten Vermö-
gensteuer. Die Abgeltungssteuer auf priva-
te Kapitaleinkünfte ist an die nach unseren
Vorstellungen erhöhte Einkommens be -
steue rung anzupassen. Außerdem wollen
wir den Finanzsektor durch die Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer an der
Finanzierung der Krisenkosten und des
staat lichen Leistungsangebots beteiligen.

2.5 Umgestaltung des Familienleistungs-
ausgleichs und Ehegattenbesteuerung
Wir wollen den Familienleistungsausgleich
so umgestalten, dass die Wirkung für alle
Familien gleich ist – unabhängig davon, ob
sie mehr oder weniger Einkommen haben.
Deshalb streben wir an, die Kinderfreibe-
träge in einen Kindergrundfreibetrag um-
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zugestalten. Während der Kinderfreibetrag
umso stärker wirkt, je höher das Einkom-
men ist, gewährleistet der Kindergrund-
freibetrag für alle die gleiche Entlastung.

Die Ehegattenbesteuerung werden wir
modernisieren und an die veränderten Le-
bensverhältnisse anpassen. Das Ehegatten-
splitting in seiner jetzigen Form begünstigt
die Alleinverdiener-Ehe bzw. die Zuver-
diener-Ehe und stellt deshalb eine Hürde
für eine wirkliche partnerschaftliche Teil-
habe beider Ehepartner an der Erwerbstä-
tigkeit dar. Wir wollen deshalb in Zukunft
für Ehepartner, sofern sie sich in ihrer Le-
bens- und Erwerbsplanung nicht an dem
bisherigen Ehegattensplitting orientiert ha -
ben, zu einer individuellen Besteuerung bei -
der Ehegatten übergehen. Dabei werden wir
den bestehenden gegenseitigen Un ter halts -
verpflichtungen durch entsprechende Ab -
zugsbeträge angemessen Rechnung tragen.

2.6 Bekämpfung von Steuerhinterziehung
Zur Fairness des Steuersystems gehört eine
gleichmäßige Steuererhebung. Das Steuer-
system wird nur dann auf eine breite gesell-
schaftliche Akzeptanz stoßen, wenn es
nicht einzelnen Gruppen gelingt, sich sys -
te matisch ihrer Steuerpflicht zu entziehen.
Steuerhinterziehung muss daher konsequent
bekämpft werden. Gegen Steuer oasen muss
weiterhin vorgegangen werden. Dazu ist eine
stärkere europäische und internationale Ko -
operation und Koordinierung erforderlich.

2.7 Ökologische Steuerpolitik – steuer -
liche Anreize für mehr Investitionen
Das Steuersystem kann auch wichtige und
unverzichtbare Beiträge zur Verbesserung
der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft
und zur Sicherung unserer ökologischen
Lebensgrundlagen liefern. 

Durch das Steuersystem werden wir die
Innovations- und Investitionsanstrengun-
gen der Unternehmen auf doppelte Weise
fördern. Einerseits werden wir durch die
Sicherung einer soliden Einnahmebasis die
staatliche Investitionstätigkeit verstetigen
und damit die Voraussetzungen auch für
private Investitionen schaffen. Andererseits
werden wir private Investitionen durch di-
rekte steuerliche Anreize fördern, etwa auf
dem Gebiet der Umwelttechnologien.

Wir wollen umweltschädliche Subven-
tionen in den kommenden Jahren um min-
destens 5 Milliarden Euro abbauen. Dabei
werden wir die Versteuerung des geld -
werten Vorteils bei privater Nutzung von
dienstlichen PKW umweltgerecht refor-
mieren und den Betriebsausgabenabzug für
Firmen-PKW nach Schadstoffausstoß dif-
ferenzieren. Auch die Begünstigung weite-
rer umweltschädlicher Verkehrsmittel wie
dem Flugverkehr wollen wir beenden und
angemessen besteuern.

3. Fazit

Eine sozialdemokratische Steuerpolitik un -
terscheidet sich somit fundamental von der
schwarz-gelben Klientelgesetzgebung. Am
Anfang steht die Sicherung der Hand-
lungsfähigkeit des Staates. Dies erfordert
ein aufkommensstarkes und stabiles Steu-
ersystem. Um bei den Bürgerinnen und
Bürgern dafür Akzeptanz zu finden, muss
der Staat im Gegenzug ein attraktives und
bedarfsgerechtes Angebot öffentlicher Leis -
tungen zur Verfügung stellen. Die Lasten
müssen überdies fair verteilt werden. Au-
ßerdem darf die Steuerpolitik, wie das
schwarz-gelbe Beispiel zeigt, keine fal-
schen Erwartungen wecken. .
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Mit unserem Steuerkonzept Trend wen -
de 3 mal 30 plus X wollen wir Jusos
eine notwendige gesellschaftliche De-
batte anstoßen. Es geht in der Steuer-
politik nicht darum, jemandem etwas
weg zu nehmen, sondern es geht um
die gerechte Finanzierung von öffent-
lichen Aufgaben. Und was diese Auf-
gaben sind, ist eine zutiefst politische
Diskussion. Die wollen wir in den
nächs ten Monaten führen, bei den 
Jusos und in der SPD. Wir müssen
konkret machen, was gerechte Politik
von morgen heißt.

Wohl kaum jemand bestreitet, dass neben
allen Strukturstreitigkeiten dem deutschen
Bildungssystem vor allem eins fehlt: Genü-
gend Geld. Ebenso hat sich inzwischen
weit herum gesprochen, dass ohne Investi-
tionen in den Klimaschutz unser Planet vor
gigantischen Problemen stehen wird. Und
drittens dürfte angesichts von 925 Millio-
nen Hungernder wohl niemand in Frage

stellen, dass die großen Industrienationen
in der Pflicht stehen, etwas von ihrem
Reich tum abzugeben. Doch häufig hört
man dann: Der Staat ist nun mal pleite und
muss gerade angesichts der Schuldenbrem-
se eigentlich noch viel mehr sparen, so dass
diese gesellschaftlich breit akzeptierten
Not wendigkeiten einfach nicht bezahlt
werden können.

Vieles spricht für eine Trendwende

Mal ganz davon abgesehen, dass die Schul-
denbremse einer der größten Fehler der
vergangenen Jahre war (was aber an ande-
rer Stelle schon häufig diskutiert wurde und
hier nicht weiter vertieft werden soll), ist
diese Argumentation grober Unfug und in
tiefstem Sinne unpolitisch. Das zentrale
Ar gument lautet, dass der Staat seine Un-
ternehmen und BürgerInnen angesichts der
Globalisierung einfach nicht mehr belasten
könne. Doch das lässt sich mit einem Blick
ins europäische Ausland einfach widerle-

3 MAL 30 PLUS X ODER:
MACHT ENDLICH POLITIK!
Von Sascha Vogt, Juso-Bundesvorsitzender

Schwerpunkt
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gen. Während die Gesamtabgabenquote
(also Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge) in Deutschland 35,2 Prozent beträgt,
sind es in Dänemark als europäischem
„Spitzenreiter“ 49,8 Prozent1. Im europäi-
schen Vergleich liegt Deutschland im un-
teren Mittelfeld. Und keineswegs ächzen
die BürgerInnen in Dänemark unter der
großen Belastung, vielmehr ist die wirt-
schaftliche Entwicklung weitaus besser als
hierzulande. Wie man es auch dreht und
wendet: Es gibt keinen Beleg für die neoli-
berale Formel, dass niedrige Steuern und
damit auch niedrigere Staatsausgaben bes-
ser für die Wirtschaft sind. 

Ganz im Gegenteil: In den vergange-
nen fünfzehn Jahren sind die Steuern und
damit auch die Staatsausgaben in Deutsch-
land immer weiter gesenkt worden, die
wirtschaftliche Entwicklung war aber im
Durchschnitt schlechter als zuvor. Und das
nicht etwa wegen der Krise, die ist in die-
sen Überlegungen mal ausgeklammert.
Über haupt die Krise: Weltweit sind sich
Ökonomen einig, dass die Krise ein Zu-
sammenspiel deregulierter Finanzmärkte,
größerer Ungleichheit und Ungleichge -
wich ten im Außenhandel war2. Und zu-
mindest an den letzten beiden Faktoren
kann auch die Steuer- und Finanzpolitik
etwas ändern. Dass über Steuern die Ein-
kommens- und Vermögensverteilung kor-
rigiert werden kann, braucht wohl nicht
weiter ausgeführt zu werden. Die Niedrig-
steuerpolitik Deutschlands hat aber zu sam -
men mit einer Deregulierung des Arbeits-
markts auch dazu beigetragen, dass die
deutschen Unternehmen immer wettbe-
werbsfähiger geworden sind. Das mag sich
zunächst gut anhören. Da damit aber das
deutsche Wachstum eng an den Export ge-
knüpft war und die Binnenwirtschaft sta-
gnierte, war das eben keine nachhaltige

Strategie und hat sogar zur Finanzkrise
und schließlich auch zur Eurokrise beige-
tragen3. Auch das ist ein Argument für eine
höhere Steuerquote. 

Ebenso hat sich in allen vorliegenden
Studien die alte neoliberale Formel, Unter-
nehmen würden gleich massenweise ins
Aus land wechseln, wenn die Steuern erhöht
würden, als nicht haltbar erwiesen. Die Steu -
erbelastung ist – wenn überhaupt – nur einer
von vielen Faktoren für die Wahl eines Un-
ternehmenssitzes. Weitaus rele van ter sind
für sie die Erschließung von Märkten und
die vorhandene Infrastruktur sowie das Bil-
dungsniveau. Viele ausgewanderte Unter-
nehmen haben ihre Produktion zwischen-
zeitlich schon wieder nach Deutschland ver-
lagert4. Das bedeutet nun nicht, dass man
maßlos die Kostenbelastung nach oben trei -
ben muss. Aber eine Angleichung an das eu-
ropäische Niveau dürfte unschädlich sein.
Das gilt im Übrigen auch für Einzelperso-
nen. Auch hier wird häufig argumentiert,
dass reichere Personen bei einer Steuererhö-
hung ins Ausland flüchten. Das kann auf
zwei Wegen geschehen. Entweder sie wech -
seln in der Tat die Staatsbürgerschaft und /
oder ihren Wohnsitz. Die Zahl derer, die ih-
ren Lebensmittelpunkt wegen ein paar Pro-
zentpunkten Steuern ins Ausland verlagern
dürfte dann aber doch überschaubar bleiben.
Oder aber sie verlagern ihr Einkommen und
Vermögen illegal ins Ausland. Das ist dann
eine Straftat. Und der kann man mit einer
konsequenten Steu er fahn dung begegnen.

1 Daten: Eurostat.
2 Vgl. hierzu etwa IMK-Arbeitskreis Finanzkrise

(Hrsg.) (2009): Von der Finanz- zur Wirtschafts-
krise I. Düsseldorf.

3 Vgl. etwa Joebke / Nichoj (2010): Rettungsmaß-
nahmen im Euroraum – kurzfristig sinnvoll, aber
nicht ausreichend. Düsseldorf.

4 Vgl. Hickel (2006): Kassensturz. Hamburg. S. 62 ff.
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Auf jeden Fall kann das kein Argument ge-
gen Veränderungen in der Steuerpolitik sein.

Letztlich bietet auch die Verteilung von
Einkommen und Vermögen genügend An-
haltspunkte für eine Kurskorrektur. Denn
in keinem anderen Land der OECD war
die Verteilungsentwicklung der vergange-
nen Jahre so ungleich wie in Deutschland5.
Im Jahr 2008 waren hierzulande schon
11,5 Millionen Menschen unter der Ar-
mutsrisikoschwelle. Und vom letzten Auf-
schwung haben fast ausschließlich die Men -
schen mit ohnehin schon hohen Einkom-
men und Vermögen profitiert. Das kann
man nicht alles mit Steuerpolitik verändern.
Sie ist aber ein wichtiger Ansatzpunkt.

Steuerpolitik konkret machen

Kurz und gut: Aus einer Gesamtperspekti-
ve ergeben sich viele Anhaltspunkte um
sich für eine Trendwende in der Finanzpo-
litik einzusetzen. Gleichzeitig muss aber
klar sein, dass es gegen jede Veränderung
von Steuern „nach oben“ enorme gesell-
schaftliche Widerstände geben wird. Ob
der Leitspruch „mit Steuererhöhungen las-
sen sich keine Wahlen gewinnen“ angesichts
der schwarz-gelben Kapriolen der vergan ge -
nen Monate so noch Bestand hat, mag da -
hin gestellt sein. Immerhin gab es auch Um -
fragen, die eine Bereitschaft der Menschen
für höhere Steuern belegten. Doch gleich-
zeitig ist auch klar, dass niemand darü ber
begeistert sein wird, mehr zu zahlen. 

Deshalb darf ein Fehler nicht wieder-
holt werden: Häufig wurde und wird Steu-
erpolitik abstrakt und technisch diskutiert.
Bestenfalls wird noch davon gesprochen,
dass mit einer „gerechten Steuerpolitik“ Um -

verteilung von oben nach unten betrieben
werden kann. Aber auch das ist für viele
Menschen nicht wirklich greifbar. Deshalb
muss es um konkrete Fragen der Finanzie-
rung von staatlichen Aufgaben gehen. Da-
bei geht es zunächst darum, welche staatli-
chen Aufgaben wir uns wünschen und erst
in einem zweiten Schritt die Finanzie-
rungsfrage geklärt werden. Damit wird für
viele Menschen konkret, was denn mit zu-
sätzlichen Steuereinnahmen geschehen soll. 

Es muss klar werden, dass es sich um
gesellschaftliche Fortschritts-Projekte han -
delt, die finanziert werden müssen. Kein
Mensch hat Lust, dass sein Geld in einem
„schwarzen Loch“ verschwindet. Aber es
wird eine Mehrheit dafür geben, diese Ge-
sellschaft gerecht fortzuentwickeln und
diese Projekte dann auch solidarisch zu fi-
nanzieren.

Ausgaben für Bildung, Soziales und
Klimaschutz

In unserem Papier „3 mal 30 plus X“ haben
wir deshalb in einem ersten Schritt zusam-
mengefasst, was aus unserer Sicht solche
Fortschritts-Projekte wären und uns dabei
auf seriöse Berechnungen und Studien ge-
stützt. Um Kindertagesstätten auszubauen,
ausreichend Lehrerinnen und Lehrer ein-
zustellen, die Hochschulen vernünftig aus-
zustatten, das BAföG auszuweiten und
end lich auch Anstrengungen in der Wei-
terbildung zu unternehmen – kurz: um end -
lich Chancengleichheit zu schaffen – sind
das rund 30 Mrd. Euro pro Jahr. Hinzu
kommen weitere 30 Mrd. für Investitionen
in den Klimaschutz und Infrastrukturaus-
gaben insbesondere der Kommunen. Hier-
zu schlagen wir vor, dass neben der grund-
sätzlich besseren finanziellen Ausstattung
der Kommunen für die öffentliche Da-

5 Vgl. OECD (2008): Growing unequal? Income
distribution and poverty in OECD countries. Paris.



54 3 mal 30 plus X oder: Macht endlich Politik Argumente 3/2010

seinsvorsorge ein Zukunftsfonds für Pro-
jekte gegen den Klimaschutz gegründet wird.
Aus diesem Geld könnte etwa der Ausbau
des Schienennetzes, der erneuerbaren Ener -
gien oder der energetischen Gebäudesanie-
rung finanziert werden. Und um das Ar-
beitslosengeld auf eine angemessene Höhe
von 420 Euro anzuheben, eine Kinder-
grundsicherung einzuführen und die Be-
schäftigten in den unteren Einkommens-
gruppen von Sozialabgaben zu entlasten
sind es noch mal etwa 30 Mrd. Euro. Kom-
plettiert wird unsere Liste durch das Ein-
halten der internationalen Verpflichtungen
in der Entwicklungshilfe. Macht sieben
Mrd. Euro mehr. Insgesamt sind wir so auf
99 Mrd. Euro gekommen, die aus unserer
Sicht pro Jahr mehr ausgegeben werden
müssten. 

Höhere Einkommen und Vermögen
stärker beteiligen

Im nächsten Schritt haben wir uns die Ein-
nahmeseite und damit das Steuersystem
angeschaut und dort eine Fülle von Vor-
schlägen gemacht. In der Einkommensteu-
er schlagen wir neben einem höheren Spit-
zensteuersatz auf 53 Prozent gleichzeitig
eine Anhebung des Grundfreibetrags vor.
Damit werden untere und mittlere Ein-
kommensgruppen sogar entlastet. Belastet
würden gerade mal die obersten fünf Pro-
zent der EinkommensteuerzahlerInnen.
Wenn zugleich aber endlich wieder alle
Ein kommensarten gleich besteuert werden,
ergeben sich trotzdem Mehreinnahmen von
rund 12 Mrd. Euro. Mit der gesellschafts-
politisch überfälligen Abschaffung des Ehe -
gattensplittings lassen sich zudem mittel-
fristig 10 Mrd. Euro frei machen, langfris-
tig sind es sogar rund 20 Mrd. Eine Fi-
nanztransaktionssteuer von 0,05 Prozent

bringt zusätzliche 17 Mrd., die Wiederein-
führung der Vermögensteuer etwa 20 Mrd.,
die höhere Besteuerung von hohen Erben
rund 6 Mrd. Euro und die Beschränkung
von Abzugsmöglichkeiten für Unterneh-
men 10 Mrd. Euro. Abgerundet wird unser
Vorschlag durch eine konsequentere Steu-
erfahndung, die Rücknahme schwarz-gel-
ber Steuergeschenke sowie die Einschrän-
kung von unsinnigen und unökologischen
Subventionen. Macht noch einmal 24 Mrd.
Euro. Mit diesen Vorschlägen können die
benötigten 99 Mrd. Euro problemlos ein-
genommen werden. Belastet würden durch
unsere Vorschläge maßgeblich höhere Ein-
kommen und Vermögen. Das halten wir
aber vor dem Hintergrund der Entwicklung
der vergangenen Jahre für mehr als ge-
rechtfertigt.

Die politische Diskussion führen

Mit unserem Konzept erheben wir nicht
den Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso
ist klar, dass es sich bei allen Zahlen um
vorläufige Schätzungen und Berechnungen
handelt. Niemand kann exakt prognosti-
zieren, wie sich eine Steuerreform auswirkt.
Wir sind aber auf der Seite der Einnahmen
in der Regel von sehr vorsichtigen Schät-
zungen ausgegangen. Wir wollen eine Dis-
kussion anstoßen und keine absoluten
Wahr heiten verkünden. Denn die gibt es in
der Politik ohnehin nicht. Verschiedene
Meinungen und kontroverse Diskussionen
gehören nun mal dazu. 

Es geht in der Steuerpolitik nicht dar-
um, jemandem etwas wegzunehmen, son-
dern es geht um die gerechte Finanzierung
von notwendigen Aufgaben. Gerne kann
und sollte man darüber diskutieren, was not -
wendige Aufgaben und zusätzliche Projek-
te sind und was nicht. Gerne kann man
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auch darüber diskutieren, wie diese Aufga-
ben finanziert werden sollen. Wir schlagen
daher auch vor, in Zukunft konkrete Pro-
jekte mit konkreten Finanzierungsvor schlä -
gen zu verknüpfen. Ein Beispiel: Für die
notwendigen Ausgaben der Länder im Bil-
dungsbereich brauchen wir 20 Mrd. Euro,
die Vermögensteuer bringt genau diese
Sum me und geht im Übrigen voll und ganz
an die Bundesländer. Deshalb sollte es
nicht um die Frage gehen, Vermögenden
etwas wegzunehmen, sondern einen Vor-
schlag zu machen, wie man Bildung end-
lich anständig finanzieren kann. 

Natürlich wird es gegen jeden dieser
Vorschläge Widerstände geben. Denn
selbst verständlich hat der alleinstehende
Millionär kein Interesse daran, für die Bil-
dung anderer Kinder aufzukommen. Es
gibt in einer Gesellschaft nun mal unter-
schiedliche Interessen. Das ist Politik. Aber
wer pauschal sagt, mehr Gerechtigkeit, Kli-
maschutz und eine bessere Bildung seien
nicht möglich, der ist unpolitisch. Also:
Lasst uns politisch sein und diskutieren. Im
Verband, in der SPD und in der Öffent-
lichkeit. Und lasst uns damit konkrete Vor-
schläge für eine gerechtere Gesellschaft
von morgen machen. .
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